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2 EINLEITUNG

Vorwort

Das Arbeitsentgelt spielt in der Sozialversicherung eine zen-
trale Rolle. Einerseits hdngt die Versicherungspflicht bzw. die
Versicherungsfreiheit von der Hohe des Arbeitsentgelts ab;
andererseits bildet das Arbeitsentgelt die Grundlage fir die
Berechnung der Beitrdge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung.

Dariiber hinaus kommt dem Arbeitsentgelt in Bezug auf die
Geldleistungen der Sozialversicherung entscheidende Bedeu-
tung zu, denn ausschlaggebend fir die Hohe des Kranken-
geldes, des Mutterschaftsgeldes, des Arbeitslosengeldes etc.
ist die Hohe des Arbeitsentgelts; nicht zuletzt hangt auch die
Hohe der Rente davon ab.

Doch was ist im Einzelnen unter dem Begriff ,Arbeitsentgelt”
zu verstehen? Welche Bezlige sind in den Versicherungs-
zweigen als Arbeitsentgelt zu berticksichtigen und welche
wiederum bleiben auf3er Betracht?

Diese Fragen beantwortet die vorliegende Broschire. Anhand
einer alphabetischen Auflistung gibt sie schnell und umfas-
send dariiber Auskunft, welche Arbeitnehmerbeziige nach
dem Sozialversicherungsrecht als Arbeitsentgelt anzusehen
sind. Unsere Einflhrung zum Begriff ,Arbeitsentgelt” soll
Ihnen zusétzlich einen Uberblick Giber die versicherungs-
rechtlichen Grundlagen vermitteln.

Auch wenn nicht alle Besonderheiten der einzelnen Arbeits-
entgeltarten berlicksichtigt werden konnten, hoffen wir, lhnen
mit unserer Broschire ein Hilfsmittel an die Hand zu geben,
das lhnen nitzliche Dienste erweist.

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, stehen wir Ihnen
daflr natirlich jederzeit gern zur Verfligung.
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BEGRIFF ,ARBEITSENTGELT"

A. Begriff ,Arbeitsentgelt”

I. Allgemeines

Nach dem Sozialgesetzbuch sind unter Arbeitsentgelt alle
laufenden und einmaligen Einnahmen zu verstehen, die aus
einer Beschaftigung erzielt werden. Dabei ist es unerheblich,
ob auf die Einnahmen ein Rechtsanspruch besteht, unter
welcher Bezeichnung und in welcher Form sie geleistet wer-
den. Auch wenn sie nicht unmittelbar aus der Beschaftigung,
sondern nur im Zusammenhang mit ihr erzielt werden, sind
solche Einnahmen als Arbeitsentgelt zu beriicksichtigen.
Erganzend hierzu schreibt die Sozialversicherungsentgelt-
verordnung vor, dass einmalige Einnahmen, laufende Zulagen,
Zuschldge, Zuschiisse sowie dhnliche Einnahmen, die zusatz-
lich zum laufenden Entgelt gezahlt werden, nicht dem Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung zugerechnet werden,
soweit sie lohnsteuerfrei sind.

Im Hinblick auf das im Sozialversicherungsrecht ma3gebende
Arbeitsentgelt und den lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn
herrscht damit weitgehend Ubereinstimmung, sodass fiir die
Berechnung der Lohnsteuer einerseits und fiir die Berechnung
der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
beitrage andererseits in aller Regel von derselben Bemessungs-
grundlage ausgegangen werden kann.

Il. Lohnsteuerfreibetrdage

Steuerfreibetrdge flr erhohte Werbungskosten und auf3er-
gewodhnliche Belastungen ebenso wie der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag, Altersentlastungsbetrag, Entlastungsbetrag
fur Alleinerziehende (Grundentlastungsbetrag einschlie3lich
Erhéhungsbetrag) und andere Steuerfreibetrage sowie der
4Faktor” zur Minderung der Lohnsteuer in Steuerklasse IV
haben auf die Sozialversicherung keinen Einfluss. Das Arbeits-
entgelt bleibt in der Sozialversicherung also in voller Hohe
anrechnungsfahig. Auch ein steuerlicher Hinzurechnungs-
betrag hat keine sozialversicherungsrechtlichen Folgen.

lll. Pauschal besteuerte Beziige

In bestimmten Fallen bzw. fir bestimmte Bezlige ldsst das
Steuerrecht die Erhebung der Lohnsteuer nach einem Pausch-
steuersatz zu. Dadurch wird das Lohnsteuerverfahren erheb-
lich vereinfacht, denn es entféllt die konkrete Zuordnung der

pauschal besteuerten Bezlige zum einzelnen Arbeitnehmer.
Der Vereinfachung des Lohnsteuerverfahrens tragt der Sozial-
gesetzgeber Rechnung, indem er durch die Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung bestimmte Bezlige, bei denen eine
Pauschalbesteuerung mdéglich ist und keine Regelbesteuerung
durchgefiihrt wird, vom Arbeitsentgelt in der Sozialversiche-
rung ausnimmt. Dadurch wird zwar von dem Grundsatz der
Parallelitdat zwischen steuerpflichtigem Arbeitslohn und bei-
tragspflichtigem Arbeitsentgelt abgewichen; dennoch ver-
bleibt es bei der gemeinsamen Bemessungsgrundlage fur die
Lohnsteuer einerseits und fir die Beitrage zur Sozialversiche-
rung andererseits, denn die Pauschalierung der Lohnsteuer
erfolgt auBerhalb des Giblichen Lohnsteuerabzugsverfahrens.

Nun bedeutet nicht jede Pauschalbesteuerung, dass die pau-
schal besteuerten Bezlige vom Arbeitsentgelt in der Sozialver-
sicherung auszunehmen sind. Die Pauschalbesteuerung des
Arbeitslohns bei Teilzeitkraften hat z. B. keinerlei Auswirkun-
gen auf die Sozialversicherung, sodass der den Teilzeitbeschaf-
tigten gezahlte Arbeitslohn in voller Hohe zum Arbeitsentgelt
in der Sozialversicherung gehort. Auch darf das Arbeitsentgelt
des Teilzeitbeschéftigten fiir den Fall, dass dieser im arbeits-
rechtlichen Innenverhaltnis die pauschale Lohn- und Kirchen-
steuer sowie den Solidaritatszuschlag tragt, nicht um diese
Betrdage gekdirzt werden.

Wenn der Arbeitgeber in einer groBeren Zahl von Fallen die
Lohnsteuer nicht vorschriftsmafig einbehalten hat, kann der
jeweilige Arbeitslohn (oder Teil des Arbeitslohns) pauschal
nachversteuert werden. Auch hierbei ist zu beachten, dass
pauschal nachversteuerte Bezlige zum Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung gehdren, sie sind somit dem
Arbeitnehmer individuell zuzuordnen.

Sachpramien (Kundenbindungsprogramme), die ein Arbeit-
nehmer von Dritten erhalt und die (nach § 37a EStG) pauschal
versteuert werden, gehdren nicht zum Arbeitsentgelt. Auch
die (nach § 37b EStG) pauschal besteuerten Sachzuwendun-
gen, die an Arbeitnehmer eines fremden Dritten gewdhrt
werden, sind nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, sofern
es sich nicht um Arbeitnehmer eines mit dem Zuwendenden
verbundenen Unternehmens (Konzernunternehmen) handelt.
Werden solche pauschal besteuerten Sachzuwendungen
jedoch an die eigenen Arbeitnehmer erbracht, gehdéren sie
zum Arbeitsentgelt und sind dem jeweiligen Arbeitnehmer
individuell zuzuordnen.
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Steuerfreie oder pauschal besteuerte Einnahmen, Zuwen-
dungen und Leistungen des Arbeitgebers sind regelmafig
nur dann nicht dem sozialversicherungsrechtlichen Arbeits-
entgelt zuzurechnen, soweit sie auch tatsachlich lohnsteuer-
frei belassen oder pauschal besteuert werden. Hat der Arbeit-
geber von dieser Méglichkeit keinen Gebrauch gemacht und
die Einnahmen zundchst steuer- und beitragspflichtig behan-
delt, sind sie dem Arbeitsentgelt zuzurechnen. Eine erst im
Nachhinein geltend gemachte Steuerfreiheit bzw. Pauschal-
besteuerung wirkt sich auf die beitragsrechtliche Behandlung
nur aus, wenn der Arbeitgeber die von ihm vorgenommene
steuerpflichtige Behandlung noch d@ndern kann; dies ist in
aller Regel bis zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung,
also bis spatestens zum Ablauf des Monats Februar des Folge-
jahres, moglich.

IV. Sachbeziige

1. Sachbezugswerte fiir Verpflegung und Unterkunft

Erhédlt der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Beschaftigung freie
Unterkunft und Verpflegung, ist der geldwerte Vorteil hierflr
dem Arbeitsentgelt zuzuordnen. Die entsprechenden Sach-
bezugswerte werden fiir jedes Kalenderjahr neu festgesetzt
und gelten einheitlich fiir Steuer und Sozialversicherung:

2. Freie Verpflegung

Fir die freie Verpflegung qilt fiir das Kalenderjahr 2024 ein
Sachbezugswert von insgesamt 313,00 EUR im Monat. Dabei
werden fur das Frihstlick 65,00 EUR und jeweils 124,00 EUR
fur das Mittag- bzw. Abendessen angesetzt. Die vorgenann-
ten Betrage gelten fur volljahrige Arbeitnehmer, Jugendliche
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie fir Auszubil-
dende.

Wird freie Verpflegung auch Familienangehdrigen des Arbeit-
nehmers gewdhrt, die nicht bei demselben Arbeitgeber be-
schaftigt sind, erhdhen sich die Sachbezugswerte. Ausgehend
vom Sachbezugswert fiir den Arbeitnehmer selbst, sind zu-
satzlich anzusetzen fiir Familienangehdrige, die

® das 18. Lebensjahr vollendet haben, 100 %,

® das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet
haben, 80 %,

® das 7., aber noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet
haben, 40 % und

® das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 30 %.

3. Freie Unterkunft

Der Sachbezugswert fir freie Unterkunft, die keine Wohnung
ist (vgl. IV. 4), betragt 2024 monatlich 278,00 EUR. Dieser Sach-
bezugswert vermindert sich um
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® 15 %, wenn der Beschéftigte in den Haushalt des Arbeitge-
bers oder in eine Gemeinschaftsunterkunft aufgenommen
wird,

® 15 % fir Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und fiir Auszubildende,

® 40 % bei Belegung mit zwei Beschéftigten; bei Belegung
mit drei Beschéftigten sind es 50 %, bei mehr als drei Be-
schaftigten 60 %.

4. Freie Wohnung

Grundlage fir die Festsetzung des Sachbezugswertes fir freie
Wohnung ist der ortsiibliche Mietpreis. Besondere Beriicksich-
tigung findet dabei die Lage der Wohnung zum Betrieb, wenn
sich daraus Beeintréchtigungen fiir den Arbeitnehmer erge-
ben. Als Wohnung ist im Ubrigen eine in sich geschlossene
Einheit von Rdumen anzusehen, in denen ein selbststandiger
Haushalt gefiihrt werden kann. Wesentlich ist hierbei, dass
eine Wasserversorgung und -entsorgung, zumindest eine
einer Kiiche vergleichbare Kochgelegenheit sowie eine
Toilette vorhanden sind.

Ist im Einzelfall der ortslibliche Mietpreis nur unter auBer-
gewohnlichen Schwierigkeiten zu ermitteln, kann die Woh-
nung sowohl in den alten als auch in den neuen Bundes-
landern mit 4,89 EUR monatlich je Quadratmeter bzw. bei
einfacher Ausstattung mit 4,00 EUR monatlich je Quadrat-
meter (2024) bewertet werden. Von einer einfachen Aus-
stattung ist immer dann auszugehen, wenn die Wohnung
nicht ber eine Sammelheizung bzw. Bad oder Dusche
verfiigt.

5. Verbilligte Verpflegung, Unterkunft oder Wohnung
Gewahrt der Arbeitgeber Verpflegung, Unterkunft oder Woh-
nung zu einem ermaBigten Preis, ist, ausgehend von diesem
Betrag, grundsatzlich die Differenz zu dem Sachbezugswert
zu ermitteln, der bei freiem Bezug der jeweiligen Arbeitgeber-
leistungen anzusetzen wdre. Dem Arbeitsentgelt zuzurechnen
ist sodann dieser Differenzbetrag.

Im Ubrigen wurde die Regelung im Steuerrecht, nach der ein
Ansatz eines Sachbezugs fiir eine dem Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber zu eigenen Wohnzwecken tiberlassene Wohnung
unterbleibt, soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte Entgelt
mindestens zwei Drittel des ortsiiblichen Mietwerts und die-
ser nicht mehr als 25,00 EUR je Quadratmeter (ohne umlage-
fahige Kosten im Sinne der Verordnung tber die Aufstellung
von Betriebskosten) betrdgt, zum 1. Januar 2021 auch fir die
Sozialversicherung Gibernommen.
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6. Sonstige Sachbeziige

Fir sonstige kostenfreie Sachbeziige, die nicht die Verpfle-
gung oder Unterkunft des Arbeitnehmers betreffen und fiir
die von Seiten der obersten Landesfinanzbehdrden keine
amtlichen Durchschnittswerte festgesetzt worden sind, ist
der um Ubliche Preisnachldsse geminderte gangige Endpreis
am Abgabeort im Zeitpunkt der Abgabe anzusetzen. Das ist
der Preis, der im allgemeinen Geschéftsverkehr von Endver-
brauchern in der Mehrzahl der Verkaufsfalle am Abgabeort fur
gleichartige Waren oder Dienstleistungen tatsachlich gezahlt
wird (einschlieBlich Umsatzsteuer und sonstige Preisbestand-
teile).

Sofern der zu bewertende Sachbezug vom Arbeitgeber unter
vergleichbaren Bedingungen in nicht unerheblichem Umfang
fremden Endverbrauchern zu einem niedrigeren als dem tb-
lichen Preis angeboten wird, ist dieser Preis anzusetzen. Han-
delt es sich um ein umfangreiches Warenangebot, von dem
fremde Endverbraucher ausgeschlossen sind, kann der tbliche
Preis einer Ware auch aufgrund reprasentativer Erhebungen
Uber die relative Preisdifferenz fiir die gangigsten Einzelstlicke
jeder Warengruppe ermittelt werden.

Wie erwahnt, ist fir die Preisermittlung der Abgabeort von
entscheidender Bedeutung. Sollte jedoch eine Festlegung
fur den Abgabeort nicht méglich sein, weil dort z.B. kein
vergleichbares Warenangebot fur fremde Endverbraucher
besteht, muss der Ubliche Preis geschatzt werden. Ggf. wird
als Wert der entstandene Aufwand angenommen.

Erhilt der Arbeitnehmer eine Ware oder Dienstleistung, die
mit dem um Ubliche Preisnachldsse geminderten gangigen
Endpreis am Abgabeort zu bewerten ist, so kann sie aus
Vereinfachungsgriinden mit 96 % des Endpreises bewertet
werden, zu dem sie der Abgebende oder dessen Abnehmer
fremden Endverbrauchern im allgemeinen Geschéftsverkehr
anbietet. Soweit solche Sachbezlige unentgeltlich oder teil-
entgeltlich gewahrt werden, bleiben die Vorteile im jeweiligen
Dienstverhaltnis au3er Ansatz, wenn ihr Wert 50,00 EUR im
Kalendermonat nicht Ubersteigt.

Waren und Dienstleistungen des Betriebes, die nicht Giber-
wiegend fiir den Bedarf der Mitarbeiter bestimmt sind,
werden gesondert bewertet (s.,Belegschaftsrabatte”).

V. Nettoarbeitsentgelt

Ausgangsbasis fir die Beitragsberechnung in der Sozialversi-
cherung ist stets das Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers.
Wurde hingegen ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, ist der
entsprechende Bruttobetrag durch Hinzurechnen der vom
Arbeitgeber ibernommenen Lohn- und Kirchensteuer, des
ibernommenen Solidaritatszuschlags und der tibernom-
menen Arbeitnehmeranteile an den Sozialversicherungs-
beitrdgen zu ermitteln.

HINWEIS:
zur Verfiigung steht, erfolgt diese Hochrechnung manuell

Sofern hiefiir keine geeignete Softwarelosung

nach dem sog. Abtastverfahren.

Dabei ist wie folgt vorzugehen: Zunachst sind Steuern und
Beitragsanteile nach dem Nettoarbeitsentgelt zu bemessen.
Diese Betrage sind daraufhin dem Nettoarbeitsentgelt hin-
zuzurechnen. Der daraus errechnete Gesamtbetrag (vorlau-
figes Bruttoarbeitsentgelt) bildet die Grundlage fiir eine wei-
tere Hochrechnung, von der aus wiederum Steuer- und
Beitragsanteile zu ermitteln sind. Der Vorgang ist so lange
zu wiederholen, bis sich das Bruttoarbeitsentgelt nicht mehr
verdndert.

In gleicher Weise gilt das Abtastverfahren auch in Bezug auf
Sonderzuwendungen, wenn diese netto gewahrt werden. Je-
doch sind hierbei besondere Regelungen zu berticksichtigen,
und zwar sowohl im Hinblick auf die Lohnsteuer als auch auf
die Sozialversicherungsbeitrage. Fiir ndhere Auskiinfte dazu
stehen wir lhnen gern zur Verfligung.
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B. Arbeitsentgelt-ABC

Abfindungen

wegen Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses, die als
Entschadigung fiir den Wegfall kiinftiger Verdienstmoglich-
keiten durch den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt werden,
sind — ungeachtet ihrer lohnsteuerrechtlichen Behandlung
— kein Arbeitsentgelt.

Zahlungen zur Abgeltung vertraglicher Anspriiche, die der
Arbeitnehmer bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Beschaf-
tigung erworben hat (z.B. Nachzahlung von wéhrend der Be-
schaftigung erzieltem Arbeitsentgelt) sowie Abfindungen, die

® wegen einer Riickflihrung auf die tarifliche Einstufung
bzw.

® wegen einer Verringerung der wéchentlichen Arbeitszeit
bei weiter bestehendem versicherungspflichtigen Beschéf-
tigungsverhaltnis gezahlt werden,

gehoren dagegen zum Arbeitsentgelt.

Werden Vorruhestandsgelder lohnsteuerrechtlich als Ab-
findungen behandelt, hat dies keine Folgen fiir die Arbeits-
entgelteigenschaft der Vorruhestandsgelder.

Abfindungen von Anwartschaften auf betriebliche
Altersversorgung s. ,Zukunftssicherungsleistungen”.

Abgeltungen fiir Urlaub s. ,Urlaubsabgeltungen”.

Abtretungen von Entgelt

Da der Arbeitnehmer mit der Abtretung liber seinen Lohn
bzw. sein Gehalt verfiigt, liegt in den entsprechenden Féllen
Arbeitsentgelt vor.

Akkordlohn

ist eine Entgeltart, bei der sich die Hohe des Entgelts nach dem
erbrachten Arbeitsergebnis richtet. Als Berechnungsarten
kommen der Geldakkord (Festsetzung eines bestimmten
Geldbetrags fir eine bestimmte Leistung) und der Zeitakkord
(mafl3gebend ist hier die Zahl der erbrachten Leistungen) in
Betracht. Der Akkordlohn gehort zum beitragspflichtigen
Arbeitsentgelt.

ARBEITSENTGELT-ABC

Aktieniiberlassungen

Der geldwerte Vorteil unentgeltlicher oder verbilligter Aktien-
Uberlassungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer ist
grundsatzlich Arbeitsentgelt; s. auch ,Mitarbeiterkapital-
beteiligungen”

Altersteilzeit s.,Aufstockungsbetrdage”.

Altersversorgung s.,Zukunftssicherungsleistungen®.

Annehmlichkeiten

wie unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung von Genuss-
mitteln und Getranken im Betrieb zum eigenen Verbrauch,
Bereitstellung von Aufenthalts- und Erholungsraumen sowie
von betriebseigenen Dusch- und Badeanlagen, betriebliche
Fort- und Weiterbildungsleistungen sowie unentgeltliche
Uberlassung von Arbeitsmitteln zur beruflichen Nutzung
stellen kein Arbeitsentgelt dar; s. auch ,Aufmerksamkeiten’,
,Betriebsveranstaltungen”.

Anwesenheitspramien gehoren zum Arbeitsentgelt.

Arbeitgeberbeitragsanteile

Die vom Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zu
zahlenden Beitragsanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung fir versicherungspflichtige Arbeit-
nehmer sind kein Arbeitsentgelt.

Arbeitgeberdarlehen s.,Zinsersparnisse”

Arbeitgeberzuschiisse

1. zum Krankenversicherungsbeitrag

Arbeitnehmer, die nur wegen Uberschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei oder bei Erho-
hung der Grenze von der Krankenversicherungspflicht befreit
worden sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss
zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag, wenn sie freiwillig

in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert sind
oder bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen
versichert sind und fiir sich und ihre Familienangehdrigen
Vertragsleistungen erhalten, die der Art nach den Leistungen
der GKV entsprechen.

Bei freiwillig in der GKV versicherten Arbeitnehmern hat der
Arbeitgeber als Zuschuss den Betrag zu zahlen, den er als
Beitragsanteil fir einen versicherungspflichtig Beschaftigten
bei Anwendung des allgemeinen oder ermaBigten Beitrags-
satzes der gesetzlichen Krankenversicherung zu zahlen hatte.

Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern ist als Beitrags-
zuschuss die Halfte des Betrags zu zahlen, der sich unter An-
wendung des bundeseinheitlich geltenden allgemeinen Bei-
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tragssatzes oder, wenn der Arbeitnehmer bei Versicherung in
der GKV keinen Anspruch auf Krankengeld hatte (z.B. Voll-
rentner wegen Alters oder Pensiondre), die Halfte des bundes-
einheitlich geltenden erméaBigten Beitragssatzes ergibt. Als
Beitragszuschuss braucht der Arbeitgeber jedoch hochstens
die Halfte des Betrags zu zahlen, den der Arbeitnehmer fiir
die private Krankenversicherung tatséchlich aufwendet. Nicht
zuschussfahig sind jedoch die Beitrage fir freiwillig in der
GKV versicherte Angehorige.

Soweit der Zuschuss die vorgenannten Grenzen nicht tber-
steigt, liegt kein Arbeitsentgelt vor.

Bei freiwillig oder privat krankenversicherten Arbeitnehmern,
deren regelméBiges Jahresarbeitsentgelt allein durch die Ge-
wahrung von Sonderzuwendungen die Jahresarbeitsentgelt-
grenze Uberschreitet, ist der Zuschuss in den Monaten, in de-
nen eine Sonderzuwendung anfallt, unter Zugrundelegung
des noch nicht mit Zuschiissen belegten Teils der anteiligen
Jahres-Beitragsbemessungsgrenze zu ermitteln; auch dieser
Zuschuss stellt kein Arbeitsentgelt dar. Sofern die Krankenkasse
in diesen Fallen vom Arbeitnehmer durchgehend monatlich
den Hochstbeitrag verlangt, bleibt es dem Arbeitgeber un-
benommen, sich dem hinsichtlich des Beitragszuschusses
aus Vereinfachungsgriinden anzuschlief3en.

2. zum Pflegeversicherungsbeitrag

Freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer, die in der sozialen
Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind, erhalten von
ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zum Pflegeversicherungs-
beitrag. Entsprechendes gilt fiir Arbeitnehmer, die bei einem
privaten Krankenversicherungsunternehmen pflegeversichert
sind und fir sich und ihre Angehdrigen, fir die in der sozialen
Pflegeversicherung eine Familienversicherung bestiinde, Ver-
tragsleistungen erhalten, die nach Art und Umfang den Leis-
tungen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind.

Fir freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer ist als Beitrags-
zuschuss der Betrag zu zahlen, den der Arbeitgeber im Falle
von Krankenversicherungspflicht als Arbeitgeberbeitragsanteil
zur sozialen Pflegeversicherung zu zahlen hétte, also grund-
satzlich die Halfte des Beitrags aus dem Arbeitsentgelt.

Auch fir privat pflegeversicherte Arbeitnehmer hat der Arbeit-
geber als Beitragszuschuss den Betrag zu zahlen, den er fiir
krankenversicherungspflichtige Arbeitnehmer zur sozialen Pfle-
geversicherung als Arbeitgeberbeitragsanteil aufzubringen hat-
te; hdchstens jedoch die Halfte des Betrags, den der Arbeitneh-
mer fir die private Pflegeversicherung tatsachlich aufwendet.

Soweit der Zuschuss die vorgenannten Grenzen nicht tber-
steigt, liegt kein Arbeitsentgelt vor.
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Hinsichtlich der Berechnung des Zuschusses zum Pflegever-
sicherungsbeitrag aus Sonderzuwendungen gelten die Aus-
fihrungen zum Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversiche-
rungsbeitrag entsprechend.

3. zum Rentenversicherungsbeitrag

Zuschisse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen eines auf
eigenen Antrag von der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung befreiten Arbeitnehmers fir

® eine Lebensversicherung (s. auch ,Zukunftssicherungs-
leistungen”),

® die freiwillige gesetzliche Rentenversicherung oder

® eine offentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung seiner Berufsgruppe

stellen bis zur Hohe des bei Versicherungspflicht des Arbeit-
nehmers in Betracht kommenden Arbeitgeberbeitragsanteils
zur gesetzlichen Rentenversicherung, hdchstens jedoch bis
zur Halfte der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
kein Arbeitsentgelt dar.

Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft (AG) sind dage-
gen nicht rentenversicherungspflichtig. Zuschiisse, die ihnen
die AG zur freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung oder einem Versorgungswerk gewahrt,
sind daher Arbeitsentgelt.

Arbeitnehmerbeitragsanteile

Die von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern zu leisten-
den Anteile an den Beitrdgen zur Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung gehoren, wenn der Arbeitgeber
sie Ubernimmt, zum Arbeitsentgelt.

Arbeitsessen s.,Mahlzeiten”.

Arbeitskleidung

Die Gestellung typischer Arbeitskleidung und auch ihre Uber-
eignung sind kein Arbeitsentgelt. Das gilt auch fiir die Barab-
16sung eines Anspruchs auf Gestellung von typischer Arbeits-
kleidung durch Gesetz, Tarifvertrag oder Betriebsvereinba-
rung, wenn sie aus betrieblichen Griinden veranlasst ist und
die entsprechenden Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht
offensichtlich Gbersteigt. Pauschale Barablésungen sind eben-
falls kein Arbeitsentgelt, soweit sie die regelmdBigen Betrdage
fir Absetzung fr Abnutzung und die tiblichen Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskosten der typischen Arbeits-
kleidung abgelten; dies gilt nicht fiir Reinigungskosten.

Im Einzelfall ist auch die Gestellung einheitlicher, wahrend
der Arbeitszeit zu tragender birgerlicher Kleidungsstiicke
kein Arbeitsentgelt, wenn sie aus hygienischen Griinden



D s

angeschafft wurden, weder besonders exklusiv noch
teuer sind und es sich auch nicht um Individualbekleidung
entsprechend der speziellen Wiinsche der Mitarbeiter
handelt.

Arbeitslosenversicherungsbeitriage

"

s., Arbeitgeberbeitragsanteile’, ,Arbeitnehmerbeitragsanteile”

Arbeitsmittel

Die unentgeltliche Uberlassung von Arbeitsmitteln (z.B. Werk-
zeug) zur beruflichen Nutzung stellt kein Arbeitsentgelt dar.
Gehen dagegen Arbeitsmittel in das Eigentum des Arbeit-
nehmers unentgeltlich oder verbilligt iber, so gehort der
geldwerte Vorteil zum Arbeitsentgelt.

Auflassungsvergiitungen
an Notariatsangestellte, die als Auflassungsbevollméachtigte
tatig sind, gehdren zum Arbeitsentgelt.

Aufmerksamkeiten

des Arbeitgebers, die auch im gesellschaftlichen Verkehr tbli-
cherweise ausgetauscht werden und zu keiner ins Gewicht
fallenden Bereicherung des Arbeitnehmers fiihren, sind kein
Arbeitsentgelt, sofern ihr Wert 60,00 EUR nicht Gbersteigt; Geld-
zuwendungen gehdren hingegen stets zum Arbeitsentgelt, auch
wenn ihr Wert gering ist. Sachzuwendungen an im Haushalt des

Arbeitnehmers wohnende Angehdrige sind ebenfalls begiinstigt.

Aufsichtsratsvergiitungen
an Arbeitnehmer stellen kein Arbeitsentgelt dar, sie rechnen
zu den selbststandigen Einkiinften.

Aufstockungsbetrage

sowie die aufgestockten (und allein vom Arbeitgeber zu tra-
genden) Pflichtbeitrdge zur Rentenversicherung nach dem
Altersteilzeitgesetz sind kein Arbeitsentgelt, auch soweit sie tGiber
die Mindestbetrage nach dem Altersteilzeitgesetz hinausgehen.
Aufstockungsbetrage gehoren jedoch zum Arbeitsentgelt, so-
weit sie zusammen mit dem Nettolohn fiir die Altersteilzeit-
arbeit 100 % des Nettolohns ohne Altersteilzeit libersteigen.

Aufwandsentschadigungen

sind kein Arbeitsentgelt, wenn die Bezlige aus einer Bundes-
oder Landeskasse gezahlt werden und sie in einem Bundes-
oder Landesgesetz oder auf Grundlage einer auf bundes- oder
landesgesetzlicher Ermdchtigung beruhenden Bestimmung
oder von der Bundes- oder einer Landesregierung als Auf-
wandsentschadigung festgesetzt und als solche im Haushalts-
plan ausgewiesen werden. Das gilt auch fiir die Bezlige, die als
Aufwandsentschadigung aus offentlichen Kassen an 6ffent-
liche Dienste leistende Personen gezahlt werden, soweit nicht
festgestellt wird, dass sie fiir Verdienstausfall oder Zeitverlust
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gewahrt werden oder den Aufwand, der dem Empfanger er-
wachst, offenbar Ubersteigen. Dementsprechend sind unab-
hangig vom tatsachlichen Aufwand,

a) sofern ein Betrag oder Hochstbetrag durch Gesetz oder
Rechtsverordnung bestimmt ist, bei hauptamtlich Tatigen
100 % der gewahrten Aufwandsentschadigung, bei ehren-
amtlich Tatigen 33 1/3 % der gewahrten Aufwandsent-
schadigung, mindestens 250,00 EUR monatlich,

b) sofern ein Betrag oder Hochstbetrag nicht durch Gesetz
oder Rechtsverordnung bestimmt ist, bei hauptamtlich
und ehrenamtlich Tatigen Aufwandsentschadigungen
bis zum Hochstbetrag von 200,00 EUR monatlich

kein Arbeitsentgelt. Liegt die gezahlte Aufwandsentschadigung
unter dem steuerfreien Monatsbetrag, kann der nicht ausge-
schopfte Unterschiedsbetrag in andere Monate dieser Tatig-
keit im selben Kalenderjahr tibertragen werden; s. auch

"

,Ehrenamtsfreibetrag’,,Ubungsleiterfreibetrag”.
Ausbilderfreibetrag s.,Ubungsleiterfreibetrag”.

Ausbildungsbeihilfen
sind Arbeitsentgelt, sofern sie von einem privaten Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer fiir seine Ausbildung gezahlt werden.

Ausbildungsvergiitungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Ausgleich von Rentenabschldagen

Leistungen des Arbeitgebers in Form von freiwillig Gbernom-
menen Rentenversicherungsbeitrdgen i.S.d. § 187a SGB VI,
mit denen Rentenminderungen bei vorzeitiger Inanspruch-
nahme einer Altersrente gemildert oder vermieden werden
kénnen, sind zur Halfte steuerfrei nach § 3 Nr. 28 EStG.

Die dariiber hinausgehenden Rentenversicherungsbeitrage
werden als Teil der Entschddigung i.S.d. § 24 Nr. 1 EStG, die im
Zusammenhang mit der Auflésung eines Dienstverhaltnisses
geleistet wird, behandelt. Soweit die tbrigen Voraussetzungen
erfillt sind, kdnnen sie also steuerlich begiinstigt werden.

In der Sozialversicherung stellen die vom Arbeitgeber freiwil-
lig ibernommenen Ausgleichszahlungen kein Arbeitsentgelt
im Sinne der Sozialversicherung dar; die gesamte Leistung des
Arbeitsgebers ist daher beitragsfrei (s. auch ,Abfindungen”).

Auslagenersatz

und durchlaufende Gelder sind kein Arbeitsentgelt. Pauschaler
Auslagenersatz ist nur dann kein Arbeitsentgelt, wenn die Auf-
wendungen fiir einen Zeitraum von drei Monaten nachge-
wiesen worden sind oder die Zahlungen auf tarifvertraglicher
Verpflichtung beruhen.
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Auslandszulagen s.,Kaufkraftausgleich”.

Auslésungen

Soweit es sich bei Auslésungen um steuerfreie Reisekosten-
vergltungen oder um steuerfreie Ersatzleistungen fiir eine
beruflich begriindete doppelte Haushaltsfiihrung handelt,
liegt kein Arbeitsentgelt vor. In beiden Féllen gilt innerhalb
der Drei-Monats-Frist im Inland fiir die steuerfreie Erstattung
von Verpflegungsmehraufwendungen die Begrenzung auf
die Verpflegungspauschalen von 28,00 EUR bzw. 14,00 EUR
(s.,Reisekostenvergltungen®).

Bei doppelter Haushaltsfiihrung gilt fir den steuerfreien Er-
satz von Kosten fiir wochentliche Familienheimfahrten mit
offentlichen Verkehrsmitteln oder mit Kraftfahrzeugen eine Ent-
fernungspauschale von 0,30 EUR fiir jeden vollen Kilometer der
ersten 20 Kilometer der Entfernung zwischen der Familienwoh-
nung und dem Beschaftigungsort und fir jeden weiteren Kilo-
meter von 0,38 EUR; bei Benutzung eines Flugzeugs sind héch-
stens die tatsachlichen Kosten anzusetzen.

Der steuerfreie Ersatz von Kosten fiir Familienheimfahrten
und fir Unterkunft am Beschaftigungsort ist auch in der
Zeit nach Ablauf der ersten drei Monate bei Beibehaltung
beider Wohnungen zeitlich unbegrenzt méglich und stellt
kein Arbeitsentgelt dar.

Ein steuerlich eigener Hausstand setzt neben dem Innehaben
einer Wohnung aus eigenem Recht als Eigentiimer oder Mieter
bzw. aus einem gemeinsamen oder abgeleiteten Recht als Ehe-
gatte, Lebenspartner, Lebensgefdhrte oder Mitbewohner auch
eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensfiihrung
(laufende Kosten der Haushaltsfiihrung) voraus. Von einer sol-
chen finanziellen Beteiligung ist auszugehen, wenn die
Barleistungen des Arbeitnehmers mehr als 10 % der monatlich
regelmaBig anfallenden laufenden Kosten der Haushalts-
fuhrung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten flir Lebensmit-
tel und andere Dinge des taglichen Bedarfs) betragen. Bei
Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen IlI, IV
oderV kann eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der
Haushaltsfiihrung ohne entsprechenden Nachweis unterstellt
werden.

Eine doppelte Haushaltsfiihrung liegt auch dann vor, wenn die
Familienwohnung aus privaten Griinden vom Beschéaftigungs-
ort wegverlegt wird und daraufhin am Beschaftigungsort oder
in dessen Nahe ein zweiter Hausstand begriindet wird, um
von dort der Beschéaftigung (weiter) nachzugehen. Dies kann
auch die bisherige Wohnung sein.

Die dem Arbeitnehmer tatsachlich entstandenen Aufwen-
dungen fiir eine doppelte Haushaltsfiihrung im Inland (Woh-
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nung oder Unterkunft) dirfen bis zu hochstens 1.000,00 EUR
im Monat steuerfrei erstattet werden. Soweit dieser monat-
liche Hchstbetrag nicht ausgeschépft wird, ist eine Uber-
tragung und steuerfreie Erstattung des nicht ausgeschopften
Volumens in andere Monate der doppelten Haushaltsfihrung
im selben Kalenderjahr moglich.

Die vorgenannte Begrenzung in Hohe von 1.000,00 EUR gilt
nur fur die unmittelbaren Aufwendungen fir die Unterkunft,
also die Miete oder AfA der Zweitwohnung sowie deren
Neben- bzw. Betriebskosten. Die Kosten fur Einrichtungs-
gegenstdande und Hausrat sind unbeschrankt und neben der
monatlichen 1.000 EUR-Grenze steuerfrei erstattbar und
damit kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung.

Bei Arbeitnehmern ohne eigenen Hausstand wird eine dop-
pelte Haushaltsflihrung steuerlich nicht anerkannt. Die Folge:
An diesen Personenkreis gezahlte Auslsungen sind steuer-
pflichtig und damit Arbeitsentgelt.

Ubernachten die Arbeitnehmer, die typischerweise nur an stan-
dig wechselnden Tatigkeitsstatten auswarts tatig werden (Aus-
wartstatigkeit), am auswartigen Tatigkeitsort, kdnnen die Un-
terkunftskosten zeitlich unbegrenzt vom Arbeitgeber steuerfrei
erstattet werden. Bei einer langerfristigen beruflichen Tatigkeit
an derselben auswartigen Tatigkeitsstatte im Inland (nicht erste
Tatigkeitsstatte) dirfen nach Ablauf von 48 Monaten die tat-
sachlich entstehenden Unterkunftskosten nur noch bis zur
Hohe von 1.000,00 EUR im Monat vom Arbeitgeber steuerfrei
erstattet werden. Das gilt auch fir Hotellibernachtungen.

Eine berufliche Tatigkeit an derselben (auswartigen) Tatig-
keitsstatte liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer an dieser
mindestens an drei Tagen wochentlich tatig wird. Die 48-Mo-
nats-Frist beginnt daher nicht, solange die auswartige Tatig-
keitsstatte nur an zwei Tagen wochentlich aufgesucht wird. Eine
Unterbrechung von weniger als sechs Monaten, z.B. wegen
Urlaub, Krankheit oder beruflicher Tatigkeit an einer anderen
Tatigkeitsstatte, fihrt nicht zu einem Neubeginn der 48-Mo-
nats-Frist. Die Dauer des Unterbrechungszeitraums sowie
des Ablaufs der 48-Monats-Frist sind stets im Nachhinein mit
Blick auf die zurlickliegende Zeit zu prifen. Eine Zuordnung ist
unbefristet, wenn die Dauer der Zuordnung zu einer Tatigkeits-
statte nicht kalendermaBig bestimmt ist und sich diese auch
nicht aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung
ergibt.

AuBBendienstentschadigungen s.,Zehrgelder”.

Aussperrungsunterstiitzungen
von Gewerkschaften sind kein Arbeitsentgelt.
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BahnCard

Ubernimmt der Arbeitgeber die Kosten fiir eine BahnCard des
Arbeitnehmers, fiihrt dies dann zu keinem steuerlichen Vorteil,
wenn durch den betrieblichen Einsatz eine Ersparnis in Hohe
der Aufwendungen fiir den Erwerb dieser Karte erzielt wird.
Insoweit liegt steuerfreier Reisekostenersatz und kein Arbeits-
entgelt vor. Nutzt der Arbeitnehmer in diesen Fallen die Bahn-
Card auch fur Privatfahrten oder Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstatte, ist dies von untergeordneter
Bedeutung; s. auch ,Jobticket”.

Bankgebiihren
s.,Kontoeroffnungs-/-fihrungsgebihren”.

Baustellenzulagen s. ,Erschwerniszuschlage”.

Bauzuschlag im Baugewerbe
zur Abgeltung witterungsbedingter Arbeitsausfélle aul3erhalb
der Schlechtwetterzeit gehort zum Arbeitsentgelt.

Bedienungsgelder s.,Trinkgelder”.

Beihilfen

in Krankheits-, Geburts- und Todesféllen nach den jeweils giilti-
gen Beihilfevorschriften sowie Unterstiitzungen in besonderen
Notfallen aus 6ffentlichen Kassen sind kein Arbeitsentgelt. Unter-
stlitzungen privater Arbeitgeber bis 600,00 EUR je Arbeitnehmer
im Kalenderjahr sind ebenfalls kein Arbeitsentgelt, wenn sie

® 1z B.auseiner unabhdngigen Unterstiitzungs- oder
Hilfskasse fiir Félle der Not sowie in Krankheits- oder
Ungliicksfallen gewdhrt werden,

® aus Betragen gezahlt werden, die dem Betriebsrat zur
Verfligung stehen oder

® nach Anhorung des Betriebsrats oder sonstiger Arbeit-
nehmervertretungen gewahrt werden.

Soweit die Unterstiitzung 600,00 EUR Uibersteigt, liegt
Arbeitsentgelt vor, es sei denn, sie wird aus Anlass eines
besonderen Notfalles gewahrt. Drohende oder bereits
eingetretene Arbeitslosigkeit ist kein solcher begiinstigter
besonderer Notfall.

Beitragsanteile
s.,Arbeitgeberbeitragsanteile”,,Arbeitnehmerbeitragsanteile”

Beitragszuschiisse
s., Arbeitgeberzuschisse”,,Aufstockungsbetrage”.

Belegschaftsaktien s.,Aktieniiberlassungen”

ARBEITSENTGELT-ABC

Belegschaftsrabatte

1. Allgemeines

Belegschaftsrabatte, die ein Arbeitgeber selbst seinen Arbeit-
nehmern beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen ein-
raumt, sind bis zu 1.080,00 EUR im Kalenderjahr lohnsteuer-
frei und in dieser Hohe auch kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung. Dieser Rabattfreibetrag gilt allerdings nur
fur solche Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber
nicht Gberwiegend fiir den Bedarf seiner Arbeitnehmer her-
stellt, vertreibt oder erbringt.

Zu den Waren gehdren alle Wirtschaftsgiter, die im Wirtschafts-
verkehr wie Sachen behandelt werden, also auch elektrischer
Strom und Warme. Auf Rohstoffe, Zutaten und Halbfertig-
produkte ist der Rabattfreibetrag nur anwendbar, wenn diese
mengenmaBig Uberwiegend in die Erzeugnisse des Betriebes
eingehen.

Auf Waren, die von Dritten hergestellt oder vertrieben werden,
findet der Rabattfreibetrag ebenso wenig Anwendung wie auf
Betriebs- und Hilfsstoffe, die mengenmafig Gberwiegend
nicht an fremde Dritte abgegeben werden (z. B. Benzin aus der
betriebseigenen Zapfsaule, wenn der Arbeitgeber keine Tank-
stelle betreibt; Verkauf eines Gebrauchtwagens, der bislang im
Betrieb des Arbeitgebers eingesetzt war).

Zu den Dienstleistungen, bei denen der Rabattfreibetrag in
Betracht kommen kann, gehoren z.B. Beférderungsleistungen,
Beratungen, Werbung, Datenverarbeitung, Kontenfiihrung,
Reiseveranstaltungen, die Verschaffung von Versicherungs-
schutz sowie Nutzungstiberlassungen wie z.B. die leih- oder
mietweise Uberlassung von Grundstiicken, Wohnungen,
moblierten Zimmern, Kraftfahrzeugen und Maschinen sowie
die Gewdhrung von Darlehen; s. auch ,Jobticket”

2. Ermittlung des Preisvorteils

Fir die Berechnung des Preisvorteils werden nicht die tib-
lichen Endpreise am Abgabeort, sondern die im allgemeinen
Geschéftsverkehr vom Arbeitgeber selbst geforderten End-
preise zugrunde gelegt. Im Einzelhandel sind dies die Preise,
mit denen die Waren ausgezeichnet werden. In den Féllen, in
denen der Arbeitgeber seine Waren oder Dienstleistungen
fremden Endverbrauchern im allgemeinen Geschaftsverkehr
nicht anbietet, sind die Endpreise seines nachstansdssigen
Abnehmers maRgebend. Die ermittelten Endpreise sind
sodann um 4 % zu vermindern.

Die Differenz zwischen dem um 4 % verminderten Endpreis
und dem vom Arbeitnehmer gezahlten Betrag ist nur insoweit
lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn und damit Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung, als er den Rabattfreibetrag von
jahrlich 1.080,00 EUR Ubersteigt. (Beispiel)
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Beispiel:

PKW-Endpreis

(Angebotspreis fur Endverbraucher) 12.500 EUR

© Preisabschlag (4 % von 12.500 EUR) ./.500 EUR
geminderter Endpreis 12.000 EUR
PKW-Preis fiir Werksangehdérige ./.10.000 EUR
geldwerter Vorteil 2.000 EUR
Rabattfreibetrag /. 1.080 EUR
lohnsteuer- und beitragspflichtig 920 EUR

3. Pauschalbesteuerung

Sofern Belegschaftsrabatte pauschal versteuert werden, darf
der Rabattfreibetrag von 1.080,00 EUR nicht angewendet wer-
den. Diese pauschal versteuerten Belegschaftsrabatte unter-
liegen - als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Sonderzuwen-
dung) — der Beitragspflicht zur Sozialversicherung. Demzu-
folge miisste die Hohe der auf den einzelnen Arbeitnehmer
entfallenden Belegschaftsrabatte individuell ermittelt werden.

Da diese Ermittlung einen unverhaltnismaBig hohen Verwal-
tungsaufwand erfordert, wird dem Arbeitgeber die Moglich-
keit eingerdumt, dem einzelnen Arbeitnehmer den Durch-
schnittsbetrag der pauschal versteuerten Belegschaftsrabatte
zuzuordnen. Hierbei kann auch von dem Durchschnittsbetrag
des Vorjahres ausgegangen werden. Durchschnittsbetrag in
diesem Sinne ist der vom Arbeitgeber im Zusammenhang mit
der Berechnung des durchschnittlichen Steuersatzes ermit-
telte Durchschnitt der pauschal zu versteuernden Beziige.

Der Durchschnittsbetrag wird fiir die Berechnung der Sozial-
versicherungsbeitrage allen Arbeitnehmern, die Waren bzw.
Dienstleistungen kostenlos oder verbilligt bezogen haben,
zugeordnet, unabhangig davon, in welcher Hohe der einzelne
Arbeitnehmer Belegschaftsrabatte erhalten hat. Da der Durch-
schnittsbetrag den tatsdchlich erhaltenen geldwerten Vorteil
erheblich Gbersteigen kann, setzt die Anwendung dieser Ver-
einfachungsregelung voraus, dass der Arbeitgeber insoweit
den Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsbeitragen
Ubernimmt. Der vom Arbeitgeber zu tragende Arbeitnehmer-
beitragsanteil stellt allerdings kein Arbeitsentgelt dar.

Im Ubrigen ist der Durchschnittsbetrag - als Sonderzuwen-
dung - dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum des Kalen-
derjahres zuzuordnen, also in der Regel dem Monat Dezember,
es sei denn, dass das Beschaftigungsverhaltnis vorher geendet
hat. Besteht das Beschéftigungsverhéltnis nur wahrend eines
Teils des Kalenderjahres, ist fiir jeden Tag des Beschaftigungs-
verhaltnisses der 360. Teil des Durchschnittswertes anzusetzen.
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Belohnungen

sind in der Regel Arbeitsentgelt; das gilt z. B. fir Verglitungen
an Arbeitnehmer von Banken, um Scheckbetriigereien zu
verhiten. Belohnungen, die eine Berufsgenossenschaft fir
besondere Leistungen im Rahmen der Unfallverhiitung zahlt,
sind hingegen kein Arbeitsentgelt.

Bereitschaftsdienstvergiitungen
gehdren zum Arbeitsentgelt.

Berufsausbildungsbeihilfen
nach dem SGB Il sind kein Arbeitsentgelt.

Berufskleidung s.,Arbeitskleidung®”.

Bestattungsgelder
des Arbeitgebers sind lohnsteuerpflichtig, aber kein Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung.

Betreuerfreibetrag s.,Ubungsleiterfreibetrag”

Betriebliche Altersversorgung
s.,Zukunftssicherungsleistungen”.

Betriebssport

Leistungen des Arbeitgebers zur Férderung von Mannschafts-
sportarten durch Zuschisse, auch an Betriebssportgemein-
schaften oder Bereitstellung einer Sporthalle/eines Sport-
platzes ohne Individualsportarten (z.B. Tennis, Squash und
Golf) sind als Leistungen im ganz Gberwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse kein Arbeitsentgelt. Aufwendungen fir
Sport- und Ubungsgerite, Einrichtungsgegenstinde und
bauliche MaBnahmen (z.B. im betriebseigenen Fitnessraum)
stellen ebenfalls keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar
und damit auch kein Arbeitsentgelt.

Betriebsveranstaltungen

Leistungen bzw. Zuwendungen des Arbeitgebers aus Anlass
von Betriebsveranstaltungen (z.B. Betriebsausfliigen, Weih-
nachtsfeiern, Jubildumsfeiern) sind kein Arbeitsentgelt, soweit
sie den Freibetrag von 110,00 EUR je Betriebsveranstaltung
und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht tibersteigen. Die Teil-
nahme an der Betriebsveranstaltung muss allen Angehérigen
des Betriebs oder eines Betriebsteils moglich sein. Begiinstigt
sind bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jahrlich (Ansatz von
zwei Freibetrdagen); die Dauer der Betriebsveranstaltung ist
unbeachtlich.

Als Zuwendungen sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers
einschlief8lich Umsatzsteuer zu erfassen; unabhangig davon, ob
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sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder
ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der
Betriebsveranstaltung handelt. Zu erfassen sind insbesondere

® die Gewahrung von Speisen, Getranken und SiiBigkeiten,

® die Ubernahme von Ubernachtungs- und Fahrtkosten und
von Eintrittsgeldern beim Besuch von Museen, Kulturdenk-
malern, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen,
wenn sich die Veranstaltung nicht im Besuch der kultu-
rellen oder sportlichen Veranstaltung erschopft,

® die Aufwendungen fiir den du3eren Rahmen wie z. B.
Saalmiete, Musik, Kegelbahn, ,Eventmanager’,

® die Uberreichung von Geschenken mit oder ohne blei-
benden Wert, auch wenn diese verlost werden und wenn
deren Wert je Arbeitnehmer 60,00 EUR (ibersteigt,

® Zuwendungen an Begleitpersonen des Arbeitnehmers.

Kosten fiir Arbeitnehmer, die die Teilnahme zugesagt hatten,
aber nicht teilgenommen haben, gehoéren gleichwohl zur
Bemessungsgrundlage.

Betragen die Aufwendungen des Arbeitgebers einschlie3lich
Umsatzsteuer fur die Giblichen Zuwendungen an den ein-
zelnen Arbeitnehmer insgesamt mehr als 110,00 EUR je Ver-
anstaltung, stellen die Gibersteigenden Aufwendungen in
voller Hohe lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn und damit
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt dar. Zuwendungen an An-
gehorige des Arbeitnehmers sind dabei dem Arbeitnehmer
zuzurechnen.

Soweit der Arbeitgeber lohnsteuerpflichtige Zuwendungen
aus Anlass von Betriebsveranstaltungen pauschal versteuern
kann (Pauschsteuersatz von 25 %) und keine Regelbesteue-
rung durchgefiihrt wird, sind die Zuwendungen kein Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung.

Hiervon abweichende Regelungen sind bei Ehrung von
einzelnen Jubilaren (z.B. wegen eines runden Arbeitnehmer-
jubildums oder -geburtstags) und beim Ausscheiden aus
dem Betrieb zu beachten. Solche Veranstaltungen gelten
nicht als Betriebsveranstaltungen. Fiir sie gilt die Freigrenze
von 110,00 EUR pro Arbeitnehmer je Veranstaltung; begtins-
tigt sind bis zu zwei Veranstaltungen jahrlich. Bis zu dieser
Freigrenze rechnen die Aufwendungen des Arbeitgebers
nicht zum Arbeitsentgelt. In die Prifung dieser Freigrenze

sind nur Geschenke bis 60,00 EUR einzubeziehen. Geschenke
Uiber 60,00 EUR sind dem jeweiligen Arbeitnehmer direkt zuzu-
ordnen und bei diesem als Arbeitslohn zu erfassen.

ARBEITSENTGELT-ABC

Betriebsversammlungen

Vergitungen fir die Teilnahme an Betriebsversammlungen
nach dem Betriebsverfassungsgesetz gehdren zum Arbeits-
entgelt, soweit sie nicht lohnsteuerfrei sind.

BuBgelder s.,Geldbullen”.

Darlehen s.,Zinsersparnisse”.
Deputate s.,Sachbeziige” (vgl. A. IV).
Dienstkleidung s.,Arbeitskleidung”

Dienstwagen s. ,Fahrtkostenersatz fir Fahrten zwischen

i

Wohnung und Tatigkeitsstatte”, ,Firmenwagen”.
Dienstwohnungen s.,Sachbeziige” (vgl. A. IV).

Direktversicherungsbeitrage
s.,Zukunftssicherungsleistungen”.

Dreizehnte Monatsgehélter/-lohne
sind Arbeitsentgelt.

Durchlaufende Gelder sind kein Arbeitsentgelt.

Ehrenamtsfreibetrag

Verglitungen fiir nebenberufliche Tatigkeiten im gemeinniit-
zigen, mildtatigen oder kirchlichen Bereich, z.B. als Vorstand
oder Geratewart in einem Sportverein, sind bis zur Hohe von
840,00 EUR im Kalenderjahr steuerfrei und somit kein Arbeits-
entgelt. Der Freibetrag kann flr dieselbe Tatigkeit nicht zusatz-
lich zum ,Ubungsleiterfreibetrag” angesetzt werden.

Eintrittskarten s. ,Theaterkarten”

Elektrofahrrad/E-Bike s. auch ,Firmenwagen”.

Die Vorteile aus der Uberlassung eines Fahrrads durch den
Arbeitgeber zur privaten Nutzung sind steuerfrei und somit
kein Arbeitsentgelt, wenn das Fahrrad zusatzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn Gberlassen wird. Diese Steuer-
befreiung erfasst sowohl die Uberlassung von betrieblichen
Elektrofahrradern mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h als
auch die Uberlassung von herkémmlichen betrieblichen
Fahrradern ohne Motorunterstiitzung. Die Uberlassung von
Zubehor, das fest mit dem Fahrrad verbunden ist, ist ebenfalls
steuerfrei.

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer fiir den Vorteil aus der
verbilligten oder kostenlosen Ubereignung mit dem Pausch-
steuersatz von 25 % erheben, wenn er das Fahrrad dem
Arbeitnehmer zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
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lohn lbereignet. Wird von der Lohnsteuerpauschalierung
Gebrauch gemacht, liegt kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung vor.

Elterngeldzuschiisse

des Arbeitgebers fiir die Zeit des Bezugs von Elterngeld sind
lohnsteuerpflichtig, aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung, wenn sie das Nettoarbeitsentgelt um
mehr als 50,00 EUR nicht ibersteigen.

Entfernungspauschale

s., Auslosungen’, ,Fahrtkostenersatz flir Fahrten zwischen
Wohnung und Tatigkeitsstatte”.

Entgeltfortzahlung
bei Arbeitsunfahigkeit gehort zum Arbeitsentgelt.

Entlassungsentschdadigungen s.,Abfindungen”,

]

Entschadigungen s., Abfindungen’,,Karenzentschadigungen’,

"

,Schadensersatzleistungen”, ,Urlaubsabgeltungen”.

Erfindervergiitungen
gehoren in vollem Umfang zum Arbeitsentgelt.

Erfolgs-/Ergebnisbeteiligungen sind Arbeitsentgelt.

Erholungsbeihilfen

sind kein Arbeitsentgelt, wenn die Erholung zur Abwehr drohen-
der oder zur Beseitigung bereits entstandener Schaden durch
eine typische Berufskrankheit drztlicherseits erforderlich ist.
Entsprechendes gilt, wenn sie erholungsbedirftigen Arbeit-
nehmern gegeben werden, die ohne die Beihilfen und ohne
zumutbare Einschrankung ihrer Lebensfiihrung aus eigenen
Mitteln nicht in Erholung gehen kénnen.

Soweit der Arbeitgeber lohnsteuerpflichtige Erholungsbeihilfen
pauschal versteuern kann und keine Regelbesteuerung durch-
gefiihrt wird, stellen die Erholungsbeihilfen kein Arbeitsentgelt
im Sinne der Sozialversicherung dar. Dies ist mit einem Pausch-
steuersatz von 25 % maoglich, wenn die Erholungsbeihilfen zu-
sammen mit anderen Erholungsbeihilfen, die in demselben
Kalenderjahr friiher gewahrt worden sind, 156,00 EUR fiir den
Arbeitnehmer, 104,00 EUR fiir dessen Ehegatten und 52,00 EUR
fur jedes Kind nicht tibersteigen und der Arbeitgeber sicherstellt,
dass die Beihilfen zu Erholungszwecken verwendet werden.

Es reicht aus, wenn die Beihilfe in zeitlichem Zusammenhang
(innerhalb von drei Monaten) mit der Erholungsmal3nahme
gewahrt wird. Bei einem Urlaub ist es gleichgiiltig, ob er zu
Hause verbracht oder eine Urlaubsreise unternommen wird.
Ist der zeitliche Zusammenhang nicht gegeben, bedarf es
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einer schriftlichen Erklarung des Arbeitnehmers tber die
zweckentsprechende Verwendung der Beihilfe.

Ersatzleistungen
des Arbeitgebers s.,Schadensersatzleistungen®.

Erschwerniszuschlage
wie Gefahrenzulagen, Hitzezulagen, Schmutzzulagen, Turm-
zulagen, Wasserzulagen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Erzieherfreibetrag s.,Ubungsleiterfreibetrag”
Essenmarken s.,Mahlzeiten”,
Essenszuschiisse s.,Mahlzeiten”,

Fahrtkostenersatz fiir Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte

Zuschusse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen fiir Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte mit o6ffentli-
chen Verkehrsmitteln im Linienverkehr sind steuerfrei, wenn
sie zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet
werden; sie gehdren deshalb nicht zum Arbeitsentgelt. Das
Gleiche gilt fir die unentgeltliche oder verbilligte Nutzung
offentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr fiir Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte; s. auch ,Jobticket”.

Der Ersatz von Fahrtkosten bei Benutzung eines Kraftfahr-
zeugs (z. B. Zahlung von Kilometergeld) gehort ebenfalls
grundsatzlich zum Arbeitsentgelt. Bei Gestellung eines Firmen-
wagens fiir Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeits-
statte sind dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil monatlich
0,03 % des inlandischen Listenpreises des Firmenwagens fiir
jeden Entfernungskilometer zuzurechnen.

Der Arbeitgeber kann die dem Arbeitnehmer bei Benutzung
eines Privatwagens/Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel
ersetzten Fahrtkosten fir Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte mit einem Pauschsteuersatz von 15 %
versteuern, wobei die Pauschalbesteuerung auf die tatsach-
lichen Aufwendungen (6ffentliche Verkehrsmittel) sowie die
Entfernungspauschale begrenzt ist, die der Arbeitnehmer als
Werbungskosten geltend machen kénnte. Aus Vereinfachungs-
griinden kann der Arbeitgeber grundsétzlich von 15 Tagen
wochentlich/180 Tagen jahrlich ausgehen; seit 2022 kommt
es jedoch auf die genaue Prognose der voraussichtlichen
Zahl derTage an.

Die Entfernungspauschale betragt furr jeden vollen Entfer-
nungskilometer der ersten 20 Kilometer zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstédtte 0,30 EUR und fiir jeden weiteren
vollen Kilometer 0,38 EUR. Benutzt der Arbeitnehmer fiir
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Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte eine
Taxe, ein Motorrad oder einen Motorroller, ein Moped oder
Mofa oder ein Fahrrad, gilt fir die Pauschalbesteuerung die
Entfernungspauschale nicht. In diesen Fallen sind hochstens
die dem Arbeitnehmer ersetzten tatsachlichen Aufwen-
dungen pauschal besteuerungsfahig. Ohne Einzelnachweis
kdnnen die tatsachlichen Aufwendungen mit den flir Auswart-
statigkeiten geltenden pauschalen Kilometersatzen angesetzt
werden, d. h. fiir die 0.g. anderen motorbetriebenen Fahr-
zeuge bis zu 0,20 EUR pro Entfernungskilometer und bei Be-
nutzung eines Fahrrads die vom Arbeitnehmer nachgewie-
senen tatsachlichen Aufwendungen. Der pauschalierungsfahige
Betrag ist auf die ansetzbare Entfernungspauschale begrenzt.

Die Pauschalierungsméglichkeit besteht im Ubrigen auch hin-
sichtlich des geldwerten Vorteils bei Gestellung eines Firmen-
wagens. Soweit der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil fiir
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte bzw. den
Ersatz der Kraftfahrzeugkosten des Arbeitnehmers fiir solche
Fahrten pauschal versteuern kann und keine Regelbesteuerung
durchgefiihrt wird, stellen diese Betrage kein Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung dar; s. auch ,Sammelbeférderung”

Familiennotbetreuung

Leistungen des Arbeitgebers an ein Dienstleistungsunter-
nehmen, das den Arbeitnehmer in Fragen der Betreuung von
Kindern oder von pflegebediirftigen Angehorigen berat oder
hierfur Betreuungspersonen vermittelt sowie Leistungen bis
zu 600,00 EUR im Kalenderjahr zur kurzfristigen Betreuung
von Kindern unter 14 Jahren oder pflegebedirftigen Ange-
horigen des Arbeitnehmers, sind kein Arbeitsentgelt.

Diese sog. Familiennotbetreuung muss zwingend und aus be-
ruflichen Griinden erforderlich sein und kann auch im privaten
Haushalt des Arbeitnehmers stattfinden. Ferner missen diese
Arbeitgeberleistungen zusédtzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbracht werden; ihre Zweckbestimmung ist durch
entsprechende Belege im Lohnkonto nachzuweisen.

Familienzuschlage

wie Kinder- und andere Sozialzuschldge, die aufgrund von
Besoldungsgesetzen, Tarifvertrdgen usw. gezahlt werden,
gehdren zum Arbeitsentgelt.

Fehlgeldentschddigungen

die pauschal vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer im Kassen-
und Zahldienst gezahlt werden, sind kein Arbeitsentgelt, soweit
sie monatlich 16,00 EUR nicht Gbersteigen. Das gilt auch fiir
die Erstattung tatsachlich entstandener Kassenverluste.

Feiertagsarbeitszuschliage
s.,Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlage”

ARBEITSENTGELT-ABC

Feiertagsvergiitungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Ferienbeihilfen

wie unentgeltliche oder verbilligte Unterbringung in Erho-
lungsheimen oder Barzuschiisse gehéren zum Arbeitsentgelt;
s. auch ,Erholungsbeihilfen”,

Fernsprechgebiihren

Ersetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ganz oder teil-
weise die im Einzelnen nachgewiesenen Ausgaben fiir
betrieblich veranlasste Telefongesprache vom hauslichen
Telefon, so sind die Ersatzleistungen kein Arbeitsentgelt.

Das gilt flr die ersetzten laufenden Verbindungsentgelte
und fir die ersetzten anteiligen Grundkosten (Nutzungsent-
gelt fir die Telefonanlage sowie Grundpreis der Anschliisse),
die nach dem beruflichen Anteil der Verbindungsentgelte
an den gesamten Verbindungsentgelten berechnet wurden.

Ein pauschaler Ausgabenersatz fiir die betriebliche Nutzung
des hauslichen Telefons ist kein Arbeitsentgelt, wenn die ent-
stehenden Ausgaben fiir einen Zeitraum von drei Monaten
nachgewiesen worden sind. Dieser monatliche Durchschnitts-
betrag kann auch fiir die Folgemonate angesetzt werden,
wenn regelmafig betriebliche Telefongesprache vom haus-
lichen Telefon gefiihrt werden. In diesem Fall ist die Vorlage
weiterer Telefonrechnungen nicht erforderlich.

AuBerdem liegt kein Arbeitsentgelt vor, wenn erfahrungs-
gemal betrieblich veranlasste Telefonkosten anfallen und
der Arbeitgeber ohne Priifung des beruflichen Anteils bis zu
20 % des vom Arbeitnehmer vorgelegten Rechnungsbetrags,
hochstens 20,00 EUR monatlich, ersetzt.

Firmencomputer

Geldwerte Vorteile, die dem Arbeitnehmer durch die private
Nutzung firmeneigener Personalcomputer oder anderer Da-
tenverarbeitungsgerdte und Telekommunikationsgeréte (ein-
schlie8lich Zubehér und Software) entstehen, sind unabhangig
vom Verhaltnis der beruflichen zur privaten Nutzung lohnsteu-
erfrei und damit kein Arbeitsentgeltim Sinne der Sozialversiche-
rung. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der privaten Nutzung im
Betrieb, sondern beispielsweise auch fiir das Mobiltelefon im
Auto oder den Personalcomputer in der Wohnung des Arbeit-
nehmers. AuBerdem sind in diesen Féllen auch die vom Arbeit-
geber getragenen Verbindungsentgelte (Grundgebiihr und
sonstige laufende Kosten) steuerfrei und kein Arbeitsentgelt.

Die Schenkung eines Personalcomputers bzw. anderen Daten-
verarbeitungsgeréts einschlief3lich Zubehor und Internet-
zugang gehdrt jedoch zum Arbeitsentgelt.
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Arbeitsentgelt sind auch Zuschiisse des Arbeitgebers zu den
Aufwendungen des Arbeitnehmers fiir die Internetnutzung mit
einem geschenkten oder einem bereits vorhandenen eigenen
Personalcomputer. Kein Arbeitsentgelt liegt vor, wenn der Ar-
beitgeber diese Zuwendungen und Zuschiisse mit dem Steuer-
satz von 25 % pauschal versteuert und keine Regelbesteue-
rung durchgefiihrt wird. Die Pauschalbesteuerung ist moglich,
wenn der Arbeitgeber die Zuwendungen und Zuschisse zu-
satzlich zu Lohnen oder Gehaltern gewahrt. Dabei kann der
Arbeitgeber aus Vereinfachungsgriinden einen Zuschuss in
Hohe des vom Arbeitnehmer erklarten Betrags fir die laufende
Internetnutzung pauschal besteuern, soweit dieser Betrag
50,00 EUR im Monat nicht ibersteigt. Die Lohnsteuerpauscha-
lierung hoherer Zuschiisse zu den Aufwendungen fiir die Inter-
netnutzung ist nur zuldssig, wenn der Arbeitnehmer fiir einen
reprasentativen Zeitraum von drei Monaten anhand der Rech-
nungsbelege Aufzeichnungen fiihrt.

Firmentelefon

Die private Nutzung betrieblicher Telefone am Arbeitsplatz
stellt kein Arbeitsentgelt dar. Das gilt auch, wenn sich das
betriebseigene Telefon in der Wohnung des Arbeitnehmers
befindet. Ebenfalls kein Arbeitsentgelt sind vom Arbeitgeber
Ubernommene Telefongebiihren fiir private Orts- und Fern-
gesprache vom betrieblichen Telefon am Arbeitsplatz oder
in der Wohnung des Arbeitnehmers.

Firmenwagen

Die Uberlassung firmeneigener Kraft- bzw. Elektrofahrzeuge
an Arbeitnehmer fir Auswartstatigkeiten/Dienstreisen oder
fur Sammelfahrten (s.,Sammelbeférderung”) ist kein Arbeits-
entgeltim Sinne der Sozialversicherung. Fiir die Benutzung
zu anderen Fahrten gilt das Folgende:

® Fur Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeits-
statte ist ein Vorteil von monatlich 0,03 % des inlandischen
Listenpreises des Firmenwagens fiir jeden Kilometer der
Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen; alternativ kann eine
sog. pauschale Einzelbewertung mit 0,002 % des Listen-
preises fir jeden gefahrenen Tag und jeden Kilometer der
Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
angesetzt werden;

® fir Fahrten zwischen Wohnung und auswartiger Tatigkeits-
statte entsteht zeitlich unbegrenzt kein dem Arbeits-
entgelt hinzuzurechnender Vorteil; unabhangig von der
Anzahl der pro Tag aufgesuchten Tatigkeitsstatten und
deren Entfernung von der Wohnung;
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® (bernachtet ein Arbeitnehmer am auswartigen Tatigkeits-
ort, entsteht fiir die Fahrten zwischen Wohnung und Tatig-
keitsort sowie zwischen auswartiger Unterkunft und Tatig-
keitsstatte kein dem Arbeitsentgelt zuzurechnender Vorteil;

® flr wochentliche Familienheimfahrten im Rahmen einer
doppelten Haushaltsfihrung entsteht kein geldwerter Vor-
teil. Wird der Firmenwagen fiir mehr als eine Heimfahrt
wochentlich benutzt, so ist fir die zweite und jede
weitere Heimfahrt in der selben Woche dem Arbeitsent-
gelt ein geldwerter Vorteil von 0,002 % des auf volle
100,00 EUR abgerundeten Firmenwagen-Listenpreises
je Kilometer der Entfernung zwischen dem Beschfti-
gungsort und dem Ort des eigenen Hausstands hinzu-
zurechnen;

® furdie private Nutzung eines Firmenwagens ist dem Ar-
beitsentgelt ein privater Nutzungswert von monatlich
1 % des auf volle 100,00 EUR abgerundeten Listenpreises
des Firmenwagens (einschl. Sonderausstattungen und
Umsatzsteuer) hinzuzurechnen, und zwar zusatzlich zu
dem geldwerten Vorteil aus der Firmenwagenbenutzung
fur Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
oder zu Familienheimfahrten;

® anstelle der 1-%-Regelung kdnnen als privater Nutzungs-
wert und als Nutzungswert fiir Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstatte bzw. fir Familienheimfahrten
auch der Anteil an den Gesamtkosten des Firmenwagens
angesetzt werden, der dem Verhaltnis der Privatfahrten
bzw. Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeits-
statte oder Familienheimfahrten zur Gesamtfahrtstrecke
entspricht. Dabei missen die privat gefahrenen Kilometer
und ggf. die fur Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte und fiir Familienheimfahrten zuriickge-
legten Kilometer sowie die dienstlich gefahrenen Kilo-
meter durch ein laufend gefiihrtes Fahrtenbuch nach-
gewiesen werden;

s. auch ,Fahrtkostenersatz fiir Fahrten zwischen Wohnung
und Tatigkeitsstatte” Fiir die Ermittlung der vorgenannten
Nutzungswerte von E-Fahrzeugen sind besondere pauschale
Abschlage fir die Kosten des Batteriesystems zu beachten.
Dies gilt auch fiir die seit 2019 vorzunehmende Halbierung
sowie flir die ab 2020 zu beachtende Viertelung des anzuset-
zenden Listenpreises.

Forderungsverzicht
des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer ist grund-
satzlich in Hohe der Forderung Arbeitsentgelt.
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Fortbildungs- und Weiterbildungskosten

Berufliche Fort- oder Weiterbildungskosten, die der Arbeitge-
ber fir den Arbeitnehmer Gbernimmt, sind kein Arbeitsentgelt.
Diese umfassen Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers
fir MaBnahmen nach § 82 Abs. 1 und 2 SGB Ill, Weiterbildungs-
leistungen, die der Verbesserung der Beschiftigungsfahigkeit
des Arbeitnehmers dienen, sowie Beratungsleistungen des
Arbeitgebers oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten
zur beruflichen Neuorientierung bei Beendigung des Arbeits-
verhadltnisses (Outplacement-Beratung).

Die Weiterbildung darf keinen tiberwiegenden Belohnungs-
charakter haben. Sie muss regelmaBig im ganz tiberwiegenden
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgefiihrt werden.
Davon wird ausgegangen, wenn durch die BildungsmaBBnahme
die Einsatzfahigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeit-
gebers erhoht wird. Die MaBnahmen kdnnen am Arbeitsplatz,
in zentralen betrieblichen Einrichtungen oder in auBerbetrieb-
lichen Einrichtungen durchgefiihrt werden. Entsprechendes
gilt auch fir Bildungsmafl3nahmen fremder Unternehmen, die
fuir Rechnung des Arbeitgebers erbracht werden, fiir sprach-
liche Bildungsmanahmen, wenn der Arbeitgeber die Sprach-
kenntnisse verlangt, und fiir dem Arbeitsforderungsrecht ent-
sprechende Quialifikations- und TrainingsmaBnahmen, die der
Arbeitgeber oder eine zwischengeschaltete Beschaftigungsge-
sellschaft im Zusammenhang mit Auflésungsvereinbarungen
erbringt. Ist der Arbeitnehmer Rechnungsempfanger, ist dies
fur ein ganz iberwiegend betriebliches Interesse des Arbeit-
gebers unschadlich, wenn der Arbeitgeber die Ubernahme
bzw. den Ersatz der Aufwendungen allgemein oder fiir die be-
sondere BildungsmaBnahme vor Vertragsabschluss schriftlich
zugesagt hat; s. auch,Studiengebiihren”.

Freianzeigen an Arbeitnehmer von Zeitungsverlagen
s.,Belegschaftsrabatte”.

Freibrot an Arbeitnehmer in der Brotindustrie
s.,Belegschaftsrabatte”.

Freie Station s.,Sachbezlige” (vgl. A. IV).

Freifahrten an Arbeitnehmer von Verkehrsbetrieben

"

s.,Belegschaftsrabatte”,,Sammelbeférderung’, , Jobticket”.

Freifliige an Arbeitnehmer von Luftverkehrsgesellschaften
s.,Belegschaftsrabatte”.

Freikarten s.,Theaterkarten”.

Freitrunk an Arbeitnehmer im Brauereigewerbe
s.,Belegschaftsrabatte”.

ARBEITSENTGELT-ABC

Fiihrerscheinkosten

Die vom Arbeitgeber ersetzten Kosten fiir den Erwerb eines
LKW-Fiihrerscheins stellen kein Arbeitsentgelt dar, wenn das

eigenwirtschaftliche Interesse des Arbeitgebers am Fiihrer-

scheinerwerb deutlich Gberwiegt (z.B. bei Berufsausbildung
der Stral3enwarter, bei Feuerwehrleuten).

Futter- und Pflegegeld

far Wachhunde im Bewachungsgewerbe sind kein Arbeitsent-
gelt, wenn der Wachhund Eigentum der Wachgesellschaft ist
und Uber die Futter- und Pflegekosten einzeln abgerechnet
wird; s. auch ,Auslagenersatz”.

Geburtsbeihilfen fur Kinder des Arbeitnehmers sind steuer-
pflichtig und damit Arbeitsentgelt.

Geburtstagsgeschenke sind Arbeitsentgelt mit Ausnahme
kleinerer Aufmerksamkeiten (z.B. Buch oder Blumen, ggf. auch
ein Gutschein) bis zu einem Wert von 60,00 EUR; Geldzuwen-
dungen gehoren hingegen stets zum Arbeitsentgelt, auch
wenn ihr Wert gering ist.

Gefahrenzulagen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Gehaltsnachzahlungen stellen Arbeitsentgelt dar.

GeldbuB3en/-strafen gehéren in Hohe des vom Arbeitgeber fiir
den Arbeitnehmer Gibernommenen Betrags zum Arbeitsentgelt.

Gelegenheitsgeschenke s.,Aufmerksamkeiten”.

Genussmittel und Getréanke

Die im Betrieb zum eigenen Verbrauch unentgeltlich oder
verbilligt Gberlassenen Genussmittel und Getranke stellen
Aufmerksamkeiten dar und sind somit kein Arbeitsentgelt.

Geschenke s., Aufmerksamkeiten”,,Losgewinne”.

Gesundheitsforderungsleistungen

Leistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der
betrieblichen Gesundheitsférderung, soweit sie 600,00 EUR
im Kalenderjahr nicht tbersteigen, sind kein Arbeitsentgelt.
Das Bundesfinanzministerium hat hierzu mit Datum vom
20. April 2021 eine sog. Umsetzungshilfe veroffentlicht.

Gewinnanteile
gehodren zum Arbeitsentgelt, und zwar in dem Zeitpunkt, in

dem der Arbeitnehmer wirtschaftlich tber sie verfligen kann.

Gratifikationen s.,,Aufmerksamkeiten”,
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Hausarbeitstage
Die Barabgeltung fiir nicht in Anspruch genommene Haus-
arbeitstage stellt Arbeitsentgelt dar.

Haustrunk im Brauereigewerbe s.,Belegschaftsrabatte”.

Heimarbeiterausgleichsbetrige
aufgrund des Entgeltfortzahlungsgesetzes in Hohe von 3,4 %
bzw. 6,4 % des Arbeitsentgelts sind kein Arbeitsentgelt.

Heimarbeiterzuschlage

zur Abgeltung durch die Heimarbeit entstehender Aufwen-
dungen sind kein Arbeitsentgelt, soweit sie 10 % des Grund-
lohns nicht tibersteigen.

Heilberufeausweis
Die vom Arbeitgeber ibernommenen Aufwendungen fiir
einen sog. Heilberufeausweis stellen kein Arbeitsentgelt dar.

Heiratsbeihilfen
anlasslich der EheschlieBung des Arbeitnehmers sind steuer-
pflichtig und damit Arbeitsentgelt.

Hitzezulagen gehoren zum Arbeitsentgelt.

Hochzeitsgeschenke

7

s.,Aufmerksamkeiten”, ,Heiratsbeihilfen”.

Incentive-Reisen

Der geldwerte Vorteil flr an Arbeitnehmer gewahrte Incen-
tive-Reisen gehort (auch im Fall einer Pauschalbesteuerung)
zum Arbeitsentgelt.

Inflationsausgleichspramie

Steuerfrei und kein Arbeitsentgelt sind zusdtzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn in der Zeit vom 26. Oktober 2022
bis 31. Dezember 2024 in Form von Zuschussen oder Sachbe-
zligen gewahrte Leistungen zur Abmilderung der gestiegenen
Verbraucherpreise bis zu einem Betrag von 3.000 EUR (auch in
mehreren Teilbetragen); die Pramie kann je Dienstverhaltnis
gewahrt werden. Dauerhafte Lohnerhéhungen sind nicht
begiinstigt.

Insolvenzgeld stellt kein Arbeitsentgelt dar.
Instrumentengelder

an Musiker, die im Orchester ein eigenes Instrument verwen-
den, sind kein Arbeitsentgelt.

Internetnutzung s.,Firmencomputer”.

Jahreswagenrabatte s.,Belegschaftsrabatte”.
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Jobticket Leistungen des Arbeitgebers als Zuschiisse (Barlohn)
zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers fir Fahrten mit
offentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder als entsprechende
Sachbeziige (Jobtickets) sind steuerfrei und kein Arbeitsentgelt.
Gleiches gilt fuir Zuschiisse zum Erwerb von Fahrkarten fiir
private Fahrten im &ffentlichen Personennahverkehr sowie fir
solche kostenlos gestellte Tickets.

Die Steuerfreiheit verlangt, dass die 0.g. Zuschiisse und Sach-
leistungen zuséatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
geleistet werden; ansonsten sind sie steuerpflichtig. Als Job-
ticket kommt auch eine BahnCard in Betracht.

Dirfen das Jobticket oder die vorgenannten Arbeitgeber-
leistungen nicht steuerfrei Gberlassen werden, kdnnen sie
vom Arbeitgeber pauschal mit 25 % bzw. 15 % versteuert
werden. In diesem Fall liegt kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung vor.

Jubilaumszuwendungen gehodren zum Arbeitsentgelt.
Kapitalbeteiligungen s.,Vermbgensbeteiligungen”.

Karenzentschadigungen

wegen eines Wettbewerbsverbots (fiir Zeiten nach Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses) sind lohnsteuerpflichtig,
aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung.

Kassenverlustentschdadigungen
s.,Fehlgeldentschadigungen”.

Kaufkraftausgleich

Wird Arbeitnehmern auf3erhalb des 6ffentlichen Dienstes von
einem inlandischen Arbeitgeber ein Kaufkraftausgleich ge-
wahrt, so ist dieser lohnsteuerfrei und kein Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung. Dies gilt, wenn der Arbeitneh-
mer aus dienstlichen Griinden auBerhalb des Inlands entsandt
wird und dort fiir einen begrenzten Zeitraum einen Wohnsitz
oder gewdhnlichen Aufenthalt inne hat. Die Lohnsteuerfrei-
heit des Kaufkraftzuschlags bestimmt sich nach den Satzen
fur die Auslandsdienstbeziige im 6ffentlichen Dienst.

Kilometergelder

1

s.,Auslosungen”, ,Fahrtkostenersatz fir Fahrten zwischen

7

Wohnung und Tatigkeitsstatte”, ,Reisekostenverglitungen”.

Kindergartenplatzkosten

Zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer zur Unter-
bringung und Betreuung in Kindergarten oder vergleichbaren
Einrichtungen (einschlieBlich Vorschule) furr nicht schul-
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pflichtige Kinder sind kein Arbeitsentgelt, wenn sie zusatzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden.

Kinderzuschlage

sowie andere Lohnzuschlage, die aufgrund des Familien-
standes nach Besoldungsgesetzen, Tarifvertragen usw.
gezahlt werden, gehdren zum Arbeitsentgelt.

Kirchensteuer s.,Lohn- und Kirchensteuer”.

Kontoeroffnungs-/-fiihrungsgebiihren
sind, sofern sie vom Arbeitgeber ersetzt werden, Arbeitsentgelt.

Kraftfahrzeugiiberlassung s.,,Fahrtkostenersatz fiir Fahrten

i

zwischen Wohnung und Tatigkeitsstatte”, ,Firmenwagen”

Krankengeldzuschiisse

des Arbeitgebers fiir die Zeit des Krankengeldbezugs aus der
gesetzlichen Krankenversicherung sind lohnsteuerpflichtig,
aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung, wenn
sie zusammen mit dem Krankengeld das Nettoarbeitsentgelt
um mehr als 50,00 EUR nicht Gibersteigen.

Krankenlohn s.,Entgeltfortzahlung”.

Krankentagegeldzuschiisse

des Arbeitgebers fiir die Zeit des Krankentagegeldbezugs von
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen sind lohn-
steuerpflichtig, aber kein Arbeitsentgelt, wenn sie zusammen
mit dem Krankentagegeld das Nettoarbeitsentgelt um mehr
als 50,00 EUR nicht lbersteigen.

Krankenversicherungsbeitrige

s.,Arbeitgeberbeitragsanteile”,,Arbeitgeberzuschiisse”,
LArbeitnehmerbeitragsanteile”.

Krankenversicherungszuschiisse
s.,Arbeitgeberzuschisse”

Kreditkarten

Die vom Arbeitgeber aus dienstlichen Griinden (z. B. zur Be-
zahlung von Reisekosten) unentgeltlich iberlassene Kredit-
karte stellt kein Arbeitsentgelt dar, wenn deren private Benut-
zung nur von untergeordneter Bedeutung ist und sie Uber das
Firmenkonto abgerechnet wird. Wird die Kreditkarte tGber das
private Bankkonto des Arbeitnehmers abgerechnet, so liegt
ebenfalls kein Arbeitsentgelt vor, wenn sie ausschlieflich zur
Abrechnung von Reisekosten und Auslagenersatz eingesetzt
wird. Werden mit der Kreditkarte andere Umsatze ausgefiihrt,
ist nur der Anteil der Gbernommenen Kreditkartengebihr kein
Arbeitsentgelt, der dem Volumenanteil der abgebuchten Betra-

ARBEITSENTGELT-ABC

ge fiir Reisekosten und Auslagenersatz an den gesamten Ab-
buchungen entspricht.

Kurkosten

Vom Arbeitgeber ilbernommene Kurkosten sind regelmafig
Arbeitsentgelt. Hiervon ausgenommen sind Kosten fir Kreis-
lauftrainingskuren, die der Arbeitgeber im Giberwiegenden
betrieblichen Interesse zur Wiederherstellung oder Erhaltung
der Arbeitsfahigkeit seiner Arbeitnehmer durchfiihren lasst.

Kurzarbeitergeld

ist lohnsteuerfrei; es unterliegt jedoch beim Arbeitnehmer bei
dessen Einkommensteuerveranlagung dem sog. Progressions-
vorbehalt. Fiir den Bereich der Sozialversicherung bestehen
folgende Besonderheiten: Die Beitrdge zur Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung werden nicht nur aus dem tatsach-
lich erzielten Arbeitsentgelt (Kurzlohn), sondern auch aus
einem fiktiven Arbeitsentgelt berechnet. Als fiktives Arbeits-
entgelt wird der auf 80 % reduzierte Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne
den Arbeitsausfall im Anspruchszeitraum erzielt hatte (Soll-
entgelt), und dem Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer
im Anspruchszeitraum tatsachlich erzielt hat (Istentgelt), zu-
grunde gelegt. Die Arbeitslosenversicherungsbeitrdge werden
lediglich vom tatsachlichen Arbeitsentgelt berechnet.

Kurzarbeitergeldzuschiisse, die der Arbeitgeber unter An-
rechnung des Kurzarbeitergeldes und aufstockend zu diesem
zahlt, sind insoweit kein Arbeitsentgelt, als sie zusammen mit
dem Kurzarbeitergeld 80 % des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem Sollentgelt und dem Istentgelt nicht tbersteigen.

"

Kurzuschiisse s.,Erholungsbeihilfen’,,,Kurkosten®.

Ladestrom fiir E-Fahrzeuge sowie Vorteile fiir zur privaten
Nutzung Uberlassene betriebliche Ladevorrichtungen, soweit
zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeit-
geber steuerfrei gewahrt, sind kein Arbeitsentgelt.

Ubereignet der Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt
eine Ladevorrichtung flr E-Fahrzeuge oder bezuschusst er
die vom Arbeitnehmer erworbene Ladevorrichtung und
erhebt er dafiir die Lohnsteuer mit dem Pauschsteuersatz
von 25 %, handelt es sich ebenfalls um kein Arbeitsentgelt
im Sinne der Sozialversicherung.

Der private Ladestrom des Arbeitnehmers fallt nicht unter
diese Pauschalierungsmaéglichkeit.

Lebensmittel s.,Belegschaftsrabatte”.
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Lebensversicherungspramien
s.,Zukunftssicherungsleistungen”.

Leistungszulagen

Leistungszulagen, die fiir die Durchfiihrung von besonderen
Arbeiten oder als Anerkennung fiir besonders gut durchge-
fuhrte Arbeiten gezahlt werden, sind Arbeitsentgelt.

Lohnausfallvergiitungen

von Dritten gehdren grundsatzlich zum Arbeitsentgelt, soweit
sie flr Zeiten eines versicherungspflichtigen Beschaftigungs-
verhéltnisses gezahlt werden.

Lohnnachzahlungen sind Arbeitsentgelt.

Lohn- und Kirchensteuer

Vom Arbeitgeber (vertraglich) ibernommene Lohn- und
Kirchensteuer gehdrt zum Arbeitsentgelt; s. auch ,Pauschale
Lohn- und Kirchensteuer”.

Losgewinne

aus einer betriebsintern veranstalteten Verlosung gehéren

in der Regel zum Arbeitsentgelt. Das gilt insbesondere, wenn
nur bestimmte Arbeitnehmer an der Verlosung teilnehmen
konnen, beispielsweise nur Arbeitnehmer, die einen Verbesse-
rungsvorschlag eingereicht oder die ldngere Zeit nicht wegen
Krankheit gefehlt haben. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn
ein ganz Uberwiegend betriebliches Interesse des Arbeitge-
bers vorliegt. Dies wird bei tiblichen Verlosungen im Rahmen
von ,Betriebsveranstaltungen” anerkannt, wenn alle an der
Veranstaltung teilnehmenden Arbeitnehmer Lose erhalten;

in diesen Féllen sind Losgewinne kein Arbeitsentgelt.

Mahlzeiten

Wenn der Arbeitgeber Mahlzeiten an seine Arbeitnehmer
unentgeltlich oder verbilligt abgibt, liegt Arbeitsentgelt vor,
sofern das Entgelt des Arbeitnehmers niedriger ist als der flr
das Essen anzusetzende Wert.

Fur die Bewertung von Mahlzeiten, die arbeitstaglich durch
eine vom Arbeitgeber selbst betriebene Kantine abgegeben
werden, ist stets der anteilige amtliche Sachbezugswert maf3-
gebend. Das gilt auch fiir die Falle, in denen arbeitstaglich
durch eine vom Arbeitgeber nicht selbst betriebene Kantine,
Gaststatte oder vergleichbare Einrichtung Mahlzeiten ver-
billigt abgegeben werden und der Arbeitgeber durch Leistun-
gen (Barzuschisse und Sachleistungen z. B. in Form der ver-
billigten Uberlassung von Rdumen, Energie oder Einrichtungs-
gegenstanden) an den Betreiber der Einrichtung aufgrund
vertraglicher Vereinbarungen beitragt.
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In den vorstehenden Féllen liegt Arbeitsentgelt in Hohe des
geldwerten Vorteils vor, wenn und soweit das Entgelt des
Arbeitnehmers fiir eine Mahlzeit den anteiligen amtlichen
Sachbezugswert unterschreitet (Beispiel 1).

Beispiel 1:

Preis der Mahlzeit 4,00 EUR

Zuzahlung des Arbeitnehmers 2,00 EUR

® Sachbezugswert der Mahlzeit 4,13 EUR
geldwerter Vorteil (Arbeitsentgelt) 2,13 EUR

Kein Arbeitsentgelt ist demnach anzunehmen, wenn der
Arbeitnehmer fiir jede Mahlzeit mindestens ein Entgelt in
Hohe des anteiligen Sachbezugswerts zahlen muss.

Werden vom Arbeitgeber fir die arbeitstdgliche Mahlzeit
aullerhalb des Betriebes Essenmarken ausgegeben, die fir
Mahlzeiten in einer vom Arbeitgeber nicht selbst betriebenen
Kantine oder Gaststatte in Zahlung genommen werden, ist
der Wert der Essenmarke kein Arbeitsentgelt, wenn der Arbeit-
nehmer zusdtzlich zur Essenmarke mindestens den amtlichen
Sachbezugswert von 4,13 EUR bezahlt (Kalenderjahr 2024).
Zahlt der Arbeitnehmer nach Verrechnung mit dem Wert der
Essenmarke weniger als den amtlichen Sachbezugswert, ist
der Wert der Essenmarke als Arbeitsentgelt anzusetzen, soweit
die Zuzahlung des Arbeitnehmers den amtlichen Sachbezugs-
wert unterschreitet (Beispiele 2 und 3).

Beispiel 2:
Preis der Mahlzeit 4,00 EUR
Wert der Essenmarke 2,00 EUR
Zuzahlung des Arbeitnehmers 1,00 EUR
® Sachbezugswert der Mahlzeit 4,13 EUR
geldwerter Vorteil (Arbeitsentgelt) 3,13EUR
Beispiel 3:
Preis der Mahlzeit 5,00 EUR
Wert der Essenmarke 5,00 EUR
Zuzahlung des Arbeitnehmers 0,00 EUR
® Sachbezugswert der Mahlzeit 4,13 EUR
geldwerter Vorteil (Arbeitsentgelt) 4,13 EUR

Der amtliche Sachbezugswert darf im Kalenderjahr 2024 aber
nur dann angesetzt werden, wenn

® firjede Mahlzeit nur eine Essenmarke taglich in Zahlung
gegeben wird,

® die Essenmarke flr ein Mittag- oder Abendessen einen
Wert von hochstens 7,23 EUR hat,

® die Essenmarken nicht an Arbeitnehmer ausgegeben
werden, die eine Auswartstatigkeit austiben.
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Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfiillt, gehort der Ver-
rechnungswert der Essenmarke zum Arbeitsentgelt, ggf. ab-
zlglich des Betrags, den der Arbeitnehmer fiir die Essenmarke
gezahlt hat (Beispiel 4).

Beispiel 4:

Preis der Mahlzeit 8,00 EUR
Wert der Essenmarke 8,00 EUR
Entgelt furr die Essenmarke 3,00 EUR
® geldwerter Vorteil (Arbeitsentgelt) 5,00 EUR

Da der Arbeitgeber die Lohnsteuer fiir geldwerte Vorteile un-
entgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb bzw. fiir
Essenszuschulsse oder Essenmarken mit einem Pauschsteuer-
satz von 25 % erheben kann, stellen die geldwerten Vorteile,
wenn keine Regelbesteuerung durchgefiihrt wird, kein Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung dar.

Mabhilzeiten, die anldsslich von Kundenbewirtungen gewahrt
werden, sind kein Arbeitsentgelt. Das gilt auch dann, wenn die
Kundenbewirtung wahrend einer Auswartstatigkeit stattfindet.
Ebenso stellen Speisen, die der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmern anlasslich und wahrend eines auBBergewohnlichen
Arbeitseinsatzes im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt ge-
wahrt und deren Wert 60,00 EUR nicht Gberschreitet, kein Ar-
beitsentgelt dar. Bei einer Bewirtung auf3erhalb des Betriebes
liegt nur dann kein Arbeitsentgelt vor, wenn zu einer Bewirtung
im Betrieb keine Mdglichkeit besteht oder wenn keine geeig-
neten Besprechungsrdaume zur Verfiigung stehen.

Auf Mahlzeiten, die der Arbeitgeber nicht zur iblichen arbeits-
taglichen Bekdstigung seiner Arbeitnehmer abgibt, sind die
amtlichen Sachbezugswerte nicht anwendbar, sondern diese
Mahlzeiten sind mit den Giblichen Endpreisen zu bewerten.

Eine unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeit, die der Arbeit-
nehmer anldsslich oder wahrend einer Auswartstatigkeit oder
im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushalts-
fihrung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von
einem Dritten erhdlt, ist mit dem anteiligen amtlichen Sach-
bezugswert dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, wenn der
Wert der Mahlzeit 60,00 EUR nicht Gberschreitet.

Allerdings entféllt eine solche Zurechnung, wenn der Arbeit-
nehmer fiir die Auswartstatigkeit/doppelte Haushaltsfilhrung
dem Grunde nach eine Verpflegungspauschale als Werbungs-
kosten geltend machen kénnte. Auf die Hohe der tatsachlich
anzusetzenden Verpflegungspauschale kommt es nicht an.
Folglich unterbleibt die Zurechnung immer dann, wenn der
Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale beanspruchen
kann, weil
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® erinnerhalb der Drei-Monats-Frist mehr als 8 Stunden von
seiner Wohnung und der ersten Tatigkeitsstatte abwesend
ist oder

® eine mehrtégige Auswartstatigkeit mit Ubernachtung vor-
liegt (s.,Reisekostenvergiitungen”).

Nach Ablauf der Drei-Monats-Frist ist die Gestellung einer
Mabhilzeit grundsatzlich als Arbeitslohn zu erfassen.

Pauschalbesteuerungsmaglichkeit Gblicher Mahlzeiten:
Kann die Zurechnung einer dem Arbeitnehmer wahrend
einer Auswartstatigkeit unentgeltlich oder verbilligt ge-
stellten Mahlzeit nicht nach den vorgenannten Grundsatzen
unterbleiben, darf der Arbeitgeber den Sachbezugswert
mit einem Steuersatz von 25 % pauschal besteuern. Diese
Pauschalbesteuerung kommt in Betracht, wenn

® der Arbeitnehmer ohne Ubernachtung nicht mehr als
8 Stunden auswarts tatig ist,

® der Arbeitgeber die Abwesenheitszeit nicht Gberwacht,
nicht kennt oder

® die Drei-Monats-Frist abgelaufen ist.

Fuhrt der Arbeitgeber keine Regelbesteuerung durch, stellen
diese pauschal besteuerten Sachbezugswerte kein Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung dar.

Maigelder gehdren zum Arbeitsentgelt.
Mankogelder s.,Fehlgeldentschadigungen”.
Mehrarbeitslohn/-zuschldge sind Arbeitsentgelt.
Mehraufwands-Wintergeld ist kein Arbeitsentgelt.

Metergelder
im Mdébeltransportgewerbe gehdren zum Arbeitsentgelt.

Mietbeitrage
des Arbeitgebers sind Arbeitsentgelt; s. auch ,Sachbeziige”

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen

Die unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung von Aktien,
Anteilen an einem Mitarbeiterbeteiligungs-Sondervermogen
und anderen Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitge-
bers, hochstens 2.000,00 EUR (bis 2023: 1.440,00 EUR) je Kalen-
derjahr und Dienstverhdltnis, sind unter den Voraussetzungen
des § 3 Nr. 39 EStG und sofern sie zuséatzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewahrt werden kein Arbeitsentgelt.
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Der § 19a EStG sieht fiir neue Vermdgensbeteiligungen an sog.
LJungen” Unternehmen (kleine und mittlere Unternehmen mit
hochstens 20 Jahren seit der Griindung) die Mdglichkeit vor,
den geldwerten Vorteil nicht sofort versteuern zu miissen. Die
Nachholung der vorlaufigen Nichtbesteuerung erfolgt im Zeit-
punkt der Ubertragung, bei Ausscheiden des Arbeitnehmers
bzw. spatestens nach 15 Jahren. Fiir die Sozialversicherung gilt
der Steueraufschub ausdricklich nicht, dies flihrt zu einer zeit-
lich unterschiedlichen Erfassung des geldwerten Vorteils der
Vermdgensbeteiligung im Hingabezeitpunkt (Sozialversiche-
rung) bzw. VerduBerungszeitpunkt (Steuer).

Mitgliedsbeitrage

zu Berufsverbanden und Vereinen, die vom Arbeitgeber fir
seine Arbeitnehmer tibernommen werden, gehéren zum
Arbeitsentgelt. Das gilt ausnahmsweise nicht, wenn die Uber-
nahme der Mitgliedsbeitrage auf einem ganz tiberwiegenden
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers beruht.

7

Mittagessen s.,Mahlzeiten”,,Sachbezlige” (vgl. A. V).

Mobiltelefon

Der Kostenersatz des Arbeitgebers flr die betriebliche Nutzung
eines eigenen Mobiltelefons (Handys) des Arbeitnehmers ist
kein Arbeitsentgelt. Das gilt sowohl fuir den Ersatz der nachge-
wiesenen betrieblichen Kosten als auch fiir den pauschalen Er-
satz des monatlichen Durchschnittsbetrags der betrieblichen
Telefonkosten. Zur Frage des steuerfreien Kostenersatzes gelten
die Erlauterungen unter ,Fernsprechgeblhren” entsprechend.

Die private Nutzung eines betrieblichen Handys ist ebenfalls
kein Arbeitsentgelt. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitneh-
mer es in seinem Besitz hat, z. B. das Handy eines Auf3en-
dienstmitarbeiters. Ebenfalls kein Arbeitsentgelt sind vom
Arbeitgeber Gibernommene Grund- und Verbindungsentgelte
fur die Privatnutzung des betrieblichen Handys.

Montagezulagen s.,Ausldsungen”.
Mutterschaftsgeldzuschiisse
Zuschisse des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld sind

kein Arbeitsentgelt.

Nachtarbeitszuschldage
s.,Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschldage”.

Nachzahlungen von Lohn oder Gehalt sind Arbeitsentgelt.
Neujahrszuwendungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Nichtraucherpramien gehéren zum Arbeitsentgelt.

Notarzt im Rettungsdienst

Einnahmen aus Tatigkeiten als Notarztin oder Notarzt im
Rettungsdienst sind kein Arbeitsentgelt, wenn die notarztliche
Tatigkeit neben

® einer Beschéftigung mit einem Umfang von regelmafig
mindestens 15 Stunden wdchentlich auBerhalb des
Rettungsdienstes oder

@ einer Tatigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt
in privater Niederlassung

ausgelibt wird.
Notstandsbeihilfen s.,Beihilfen”.
Nutzungsentschiadigungen s., Werkzeuggelder”.

Parkgebiihren

gehoren zu den Reisenebenkosten, wenn sie anldsslich
von Auswartstatigkeiten anfallen; ihr Ersatz stellt daher
kein Arbeitsentgelt dar.

Soweit Parkgebiihren im Zusammenhang mit Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte anfallen, sind sie mit der
Entfernungspauschale abgegolten (s. auch ,Fahrtkostenersatz
fur Fahrten zwischen Wohnung und Tatigkeitsstatte”). Ersetzt
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in diesen Fallen gleichwohl
Parkgebuhren, liegt insoweit Arbeitsentgelt vor.

Partnerschaftsvergiitungen
als Anteil am Geschéftserfolg gehoéren im Zeitpunkt ihrer
Auszahlung zum Arbeitsentgelt.

Pauschale Lohn- und Kirchensteuer

Die pauschale Lohn- und Kirchensteuer einschlie3lich Soli-
daritatszuschlag, die der Arbeitgeber nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes Gibernimmt, stellt kein Arbeits-
entgelt dar, denn der Arbeitgeber gilt insoweit als Steuer-
schuldner gegeniiber dem Finanzamt.

Pensionsfonds-, Pensionskassenzuwendungen
s.,Zukunftssicherungsleistungen”.

Pflegerfreibetrag s.,Ubungsleiterfreibetrag”

Pflegeversicherungsbeitridge

s., Arbeitgeberbeitragsanteile’,, Arbeitgeberzuschiisse”,
+Arbeitnehmerbeitragsanteile”.

Pramien fiir Verbesserungsvorschlige
gehoren in vollem Umfang zum Arbeitsentgelt; s. auch ,Nicht-
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raucherpramien’, ,Sachpramien”.
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Preisnachlasse s.,Belegschaftsrabatte”.

Provisionen sind Arbeitsentgelt.

Qualifizierungsgeld (ab 1. April 2024) s.,Kurzarbeitergeld”,
+Kurzarbeitergeldzuschisse”.

Rabatte s.,Belegschaftsrabatte”.

Reisekostenvergiitungen

sind kein Arbeitsentgelt, sofern sie zur Abgeltung von Auf-
wendungen anlasslich einer beruflich veranlassten Auswarts-
tatigkeit vom Arbeitgeber gezahlt werden. Dies gilt fir die
Erstattung von Fahrtkosten mit pauschalen Kilometergeldern
bei Benutzung von Fahrzeugen nur, sofern diese je Fahrtkilo-
meter nicht Gberschreiten:

® beiBenutzung eines Pkw 0,30 EUR bzw.
® beiBenutzung eines anderen motorbetriebenen
Fahrzeugs 0,20 EUR.

Eine Auswartstatigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer vor-
Ubergehend auf3erhalb seiner Wohnung und nicht an seiner
ersten Tatigkeitsstatte beruflich tatig wird.

Erste Tatigkeitsstatte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung
des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15
AktG) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten (z. B.
Kunde, Leiharbeitgeber). Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe oder
Tatigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebliche Einrichtungen
sind keine (ortsfesten) Tatigkeitsstatten. Der Arbeitnehmer
kann je Dienstverhdltnis hdchstens eine erste Tatigkeitsstatte,
ggf. aber auch keine erste, sondern nur auswartige Tatigkeits-
statten innehaben.

Eine erste Tatigkeitsstdtte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
einer solchen Tatigkeitsstatte dauerhaft zugeordnet ist. Ist der
Arbeitnehmer nur voriibergehend zugeordnet, begriindet er
dort keine erste Tatigkeitsstatte. Die dauerhafte Zuordnung des
Arbeitnehmers wird regelmaBig durch die dienst- oder arbeits-
rechtlichen Festlegungen sowie den ausfillenden Absprachen
oder Weisungen bestimmt. Von einer dauerhaften Zuordnung
kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn der Ar-
beitnehmer an einer solchen Tatigkeitsstatte tatig werden soll:

® unbefristet,
® furdie Dauer des Dienstverhaltnisses oder
® Uber einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus.

Die Bestimmung der ersten Tatigkeitsstdtte erfolgt vorrangig
anhand der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen. Nur
wenn eine solche Festlegung nicht vorhanden oder diese nicht
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eindeutig ist, sind hilfsweise quantitative Kriterien heranzuzie-
hen, z.B. Umfang der zu leistenden arbeitsvertraglichen Arbeits-
zeit an der Tatigkeitsstatte sowie arbeitstagliches Aufsuchen.

Im Zweifel ist die raumliche Nahe zur Wohnung maf3gebend.

Die Tatigkeit auBBerhalb der ersten Tatigkeitsstatte, also an
weiteren (auswartigen) Tatigkeitsstatten ermoglicht einen
steuerfreien Arbeitgeberersatz.

Der Ersatz von Verpflegungsmehraufwendungen anlasslich
einer Auswartstatigkeit im Inland ist kein Arbeitsentgelt, so-
weit er bei einer Abwesenheit des Arbeitnehmers

® von 24 Stunden 28,00 EUR,

® von weniger als 24, aber mehr als 8 Stunden 14,00 EUR und

® furden An-und Abreisetag vor oder nach einer auswar-
tigen Ubernachtung ohne Priifung einer Mindestabwesen-
heit jeweils 14,00 EUR

nicht Gbersteigt oder soweit ein hoherer Ersatz von Verpfle-
gungsmehraufwendungen mit dem Pauschsteuersatz von
25 % pauschal versteuert werden kann (hochstens steuerfrei
zahlbarer Betrag) und keine Regelbesteuerung durchgefiihrt
wird. Die Moglichkeit der steuerfreien Erstattung ist auf die
ersten drei Monate der Tatigkeit an derselben auswartigen
Tatigkeitsstatte beschrankt. Die inlandischen steuerfreien
Verpflegungspauschalen von 28,00 EUR/14,00 EUR sind auch
dann kein Arbeitsentgelt, wenn der Arbeitnehmer bei einer
Auswartstatigkeit unentgeltliche Mahlzeiten erhélt.

Verpflegt der Arbeitgeber selbst oder auf dessen Veranlassung
ein Dritter den Arbeitnehmer wéhrend seiner Auswartstatig-
keit unentgeltlich oder verbilligt, bleiben zwar ebenfalls die
Verpflegungspauschalen steuerfrei, jedoch ist fiir jede ge-
stellte Mahlzeit die ma3gebliche Verpflegungspauschale

zu kiirzen. Die Kiirzung betragt

® 20 % fur ein Fruhstlick und
® jeweils 40 % fir ein Mittag- oder Abendessen

der fir die 24-stlindige Abwesenheit geltenden héchsten Ver-
pflegungspauschale. Das ergibt fiir Auswartstatigkeiten im
Inland eine Kiirzung der jeweils zustehenden Verpflegungs-
pauschale um 5,60 EUR fiir ein Friihstiick und jeweils 11,20 EUR
furr ein Mittag- oder Abendessen. Im Gegenzug ist kein Sach-
bezugswert zu versteuern (s.,Mahlzeiten”).

Berufskraftfahrer erhalten fiir jeden Kalendertag, an dem sie
in der Schlafkabine des Lkw tGibernachten und eine Verpfle-
gungspauschale beanspruchen kénnen, einen steuerfreien
Pauschbetrag in Hohe von 9,00 EUR (bis 2023: 8,00 EUR) pro
Kalendertag. Insoweit liegt auch kein Arbeitsentgelt im Sinne
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der Sozialversicherung vor. In diesem Fall darf die ansonsten
bei Auswirtstitigkeiten geltende steuerfreie Ubernachtungs-
pauschale in Hohe von 20,00 EUR nicht angesetzt werden.

Der Pauschbetrag gilt fir Mehraufwendungen, die bei einer

mehrtédgigen beruflichen Fahrtatigkeit im Zusammenhang mit

einer Ubernachtung im Fahrzeug des Arbeitgebers entstehen.
Solche Mehraufwendungen sind beispielsweise Gebihren fir
die Benutzung der sanitaren Einrichtungen auf Raststatten
(Toiletten, Dusch- oder Waschgelegenheiten) oder Aufwen-
dungen fiir die Reinigung der Schlafkabine. Der Nachweis
hoherer tatsachlicher Kosten bleibt mdglich. Zusatzlich dirfen
die vorgenannten Verpflegungspauschalen gezahlt werden.

Werden die Aufwendungen fiir Auswartstatigkeiten nicht
einzeln, sondern im Rahmen einer sog. Gesamt-Reisekosten-
abrechnung erstattet, dann liegt — auch wenn mehrere Aus-
wartstatigkeiten zusammengefasst werden — kein Arbeits-
entgelt vor, soweit die Erstattung die Summe der héchst-
zuldssigen steuerfreien Einzelerstattungen nicht tibersteigt.

Rentenversicherungsbeitriage

"

s.,Arbeitgeberbeitragsanteile’,,Arbeitgeberzuschiisse”,

7

LArbeitnehmerbeitragsanteile’, ,Aufstockungsbetrage”.

Sachpramien

fur betriebliche Verbesserungsvorschlage sowie fir Leistun-
gen in der Unfallverhitung und im Arbeitsschutz gehoren
zum Arbeitsentgelt.

Bei pauschal versteuerten Sachpramien im Wert von nicht
mehr als 80,00 EUR braucht der Arbeitgeber jedoch den Wert
der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Sachzu-
wendung nicht individuell zu ermitteln. Er kann aus Verein-
fachungsgriinden dem einzelnen Arbeitnehmer vielmehr
den Durchschnittswert der pauschal versteuerten Sach-
pramien zuordnen; hierbei kann er auch von dem Durch-
schnittswert der pauschal versteuerten Sachpramien des
Vorjahres ausgehen.

Durchschnittswert im vorgenannten Sinne ist der Betrag, der
sich bei Division des Gesamtwertes der Sachpramien (bis
80,00 EUR) durch die Anzahl der Arbeitnehmer, die entspre-
chende Sachzuwendungen erhalten haben, ergibt. Dieser
Durchschnittsbetrag wird fiir die Berechnung der Sozialver-
sicherungsbeitrage allen Arbeitnehmern zugeordnet, die
Sachzuwendungen bis zum Betrag von 80,00 EUR erhalten
haben, unabhéngig davon, in welcher Héhe der einzelne
Arbeitnehmer Sachzuwendungen bekommen hat. Da der
Durchschnittswert den tatsachlich erhaltenen geldwerten
Vorteil erheblich Uibersteigen kann, setzt die Anwendung
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dieser Vereinfachungsregelung voraus, dass der Arbeitgeber
insoweit den Arbeitnehmeranteil an den Sozialversiche-
rungsbeitragen Gbernimmt. Der vom Arbeitgeber zu
tragende Arbeitnehmerbeitragsanteil stellt allerdings

kein Arbeitsentgelt dar.

Im Ubrigen ist der Durchschnittsbetrag - als Sonderzuwen-
dung - dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum des Kalen-
derjahres zuzuordnen, also in der Regel dem Monat Dezem-
ber, es sei denn, dass das Beschaftigungsverhaltnis vorher
geendet hat. Besteht das Beschaftigungsverhaltnis nur wah-
rend eines Teils des Kalenderjahres, ist fiir jeden Tag des
Beschaftigungsverhéltnisses der 360. Teil des Durchschnitts-
wertes anzusetzen.

Saison-Kurzarbeitergeld s.,Kurzarbeitergeld”.

Sammelbefdrderung

Der geldwerte Vorteil einer kostenlosen oder verbilligten
Sammelbeférderung zwischen Wohnung und erster Tatigkeits-
statte, soweit sie flir den betrieblichen Einsatz notwendig ist,
stellt kein Arbeitsentgelt dar.

Sanierungsgelder
s.,Zukunftssicherungsleistungen” (Pkt. 6).

Schadensersatzleistungen

sind kein Arbeitsentgelt, wenn es sich um Schadensersatz auf-
grund unmittelbarer gesetzlicher Verpflichtung handelt. Auch
Schadensersatzleistungen wegen schuldhafter Verletzung von
Arbeitgeberpflichten stellen kein Arbeitsentgelt dar, soweit sie
die Hohe des zivilrechtlichen Schadensersatzanspruchs des
Arbeitnehmers nicht Gibersteigen.

Schenkungen
s.,Aufmerksamkeiten’,, Jubildumszuwendungen”.

Schichtzulagen gehoren zum Arbeitsentgelt.
Schmutz- und Staubzulagen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Schulderlass

des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer ist in Hohe
der erlassenen Schuld Arbeitsentgelt; dies gilt nicht fir den
Erlass von steuerfreien Schadensersatzanspriichen.

Schutzimpfungen

entsprechend den Empfehlungen der Standigen Impfkommis-
sion (STIKO) gehdren nicht zum Arbeitslohn und stellen dem-
nach auch kein Arbeitsentgelt dar.
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Schutzkleidung

Die Gestellung und auch die Uberlassung von Arbeitsschutz-
kleidung sind kein Arbeitsentgelt. Dies gilt auch fur die Bereit-
stellung von Atemschutzmasken zur beruflichen Nutzung.

Smartphone s., Mobiltelefon”,
Software s.,Firmencomputer”.

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschldage

fur tatsachlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit, die neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind kein
Arbeitsentgelt, soweit sie fiir

® Nachtarbeit 25 %,

® Sonntagsarbeit 50 %,

® Arbeitam 31. Dezember ab 14 Uhr und an gesetzlichen
Feiertagen (Ausnahme: Weihnachten und 1. Mai) 125 %,

® Arbeitam 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und 26. Dezem-
ber sowie am 1. Mai 150 %

des Grundlohns nicht Gibersteigen. Grundlohn ist der auf
eine Arbeitsstunde umgerechnete laufende Arbeitslohn im
Lohnzahlungszeitraum. Der als Grundlohn ansetzbare Betrag
ist sozialversicherungsrechtlich auf héchstens 25,00 EUR
begrenzt.

Nachtarbeit ist die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.
Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit ist die Arbeit in der Zeit
von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. Die gesetzlichen
Feiertage werden durch die am Ort der Tatigkeitsstatte
geltenden Vorschriften bestimmt.

Eine Besonderheit ist zu beachten, wenn die Nachtarbeit vor
0 Uhr aufgenommen wird. In diesen Féllen

® erhoht sich fiir Nachtarbeit in der Zeit von 0 bis 4 Uhr der
Zuschlagssatz auf 40 % und

® Jgiltals Sonntags- und Feiertagsarbeit auch die Arbeit in
der Zeit von 0 bis 4 Uhr des auf den Sonntag oder Feiertag
folgenden Tages.

Spenden

Steuerlich nicht belastete Zuwendungen des Arbeitnehmers
aus Arbeitsentgeltbestandteilen (Entgeltumwandlung) zugun-
sten von durch Naturkatastrophen im Inland Geschddigten
sind kein Arbeitsentgelt.

Sterbegeld
ist steuerpflichtiger Arbeitslohn, aber kein Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung.
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Stipendium

Sofern Betriebe eine Aus- oder Weiterbildung durch ein
Stipendium foérdern, fihrt dies regelmaBig nicht zu einem
Beschaftigungsverhaltnis i.S.d. Sozialversicherung. Das
Stipendium unterliegt daher auch nicht der Beitragspflicht
in der Sozialversicherung.

Streik- und Aussperrungsunterstiitzungen

Die Zahlungen dieser Unterstitzungen durch die Gewerk-
schaften unterliegen nicht dem Lohnsteuerabzug und sind
auch kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung.

Studiengebiihren

Ubernehmen Arbeitgeber die vom studierenden Arbeitneh-
mer geschuldeten Studiengebihren (z.B. bei einer im dualen
System durchgefiihrten Ausbildung), gilt nach einer Entschei-
dung der obersten Finanzbehorden auf Bundesebene: Auf-
grund des ganz Giberwiegenden betrieblichen Interesses des
Arbeitgebers ist kein Vorteil mit Arbeitslohncharakter anzu-
nehmen, wenn sich der Arbeitgeber arbeitsvertraglich zur
Ubernahme der Studiengebiihren verpflichtet.

Das ganz Uberwiegende betriebliche Interesse muss dokumen-
tiert sein durch eine Riickzahlungsverpflichtung des Studieren-

den, falls er das ausbildende Unternehmen auf eigenen Wunsch
innerhalb von zwei Jahren nach Studienabschluss verlasst.

Soweit es sich steuerrechtlich um keinen Arbeitslohn handelt,
stellen vom Arbeitgeber getragene oder ibernommene Stu-
diengebihren auch kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozial-
versicherung dar.

Tantiemen sind Arbeitsentgelt.

Telefongebiihren
s.,Fernsprechgebihren”, ,Firmentelefon’,,Mobiltelefon”.

Telekommunikationsgerate
s.,,Firmencomputer”.

Teuerungszulagen sind Arbeitsentgelt.

Theater-Betriebszuschldage
Die bei Theater und Biihnen zu zahlenden Theater-Betriebs-
zuschlage und -zulagen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Theaterkarten

Der geldwerte Vorteil unentgeltlich oder verbilligt Giberlasse-
ner Theaterkarten im Rahmen von Betriebsveranstaltungen
stellt kein Arbeitsentgelt dar.
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Trennungsentschadigungen
im oOffentlichen Dienst bei Abordnung an auswartige Dienst-

stellen oder Versetzung bis zum Umzug sind kein Arbeitsentgelt,

soweit sie lohnsteuerfrei sind. Dabei ist die Begrenzung durch
die Entfernungspauschale zu beachten (s.,Auslésungen”).

Trennungsgelder
s.,Auslosungen’, ,Trennungsentschadigungen”.

Treuepramien gehdren zum Arbeitsentgelt.

Trinkgelder

Trinkgelder, auf die ein Rechtsanspruch besteht, gehdren zum
Arbeitsentgelt. Dagegen stellen sog. freiwillige Trinkgelder, die
dem Arbeitnehmer ohne Rechtsanspruch gezahlt werden,
kein Arbeitsentgelt dar.

Ubergangsgeldzuschiisse

des Arbeitgebers fiir die Zeit des Ubergangsgeldbezugs aus
der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus der Arbeits-
losenversicherung sind lohnsteuerpflichtig, aber kein Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung, wenn sie zusammen
mit dem Ubergangsgeld das Nettoarbeitsentgelt um mehr als
50,00 EUR nicht Ubersteigen.

Ubernachtungsgelder

7

s.,Auslosungen’, Reisekostenvergiitungen”.
Uberstundenvergiitungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Ubungsleiterfreibetrag

Vergiitungen fiir nebenberufliche Tatigkeiten als Ubungsleiter,

Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder fir eine vergleichbare ne-
benberufliche Tatigkeit, fiir nebenberufliche kiinstlerische
Tatigkeiten oder fir die nebenberufliche Pflege alter, kranker
oder behinderter Menschen sind bis zur Hohe von insgesamt
3.000,00 EUR im Kalenderjahr steuerfrei und stellen insoweit
auch kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung dar.
Voraussetzung ist, dass die nebenberufliche Tatigkeit im Dienst
oder Auftrag einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts,
die in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat oder in der Schweiz
belegen ist oder einer zur Férderung gemeinnutziger, mildta-
tiger und kirchlicher Zwecke dienenden Einrichtung ausgetibt
wird (z.B. Sportverein, kirchliche oder kulturelle Organisationen
sowie Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der
sozialen Arbeit); s. auch ,Ehrenamtsfreibetrag”

Fur Steuerpflichtige, die als ehrenamtliche Vorminder (i.S.
§§ 1793 ff BGB) oder als ehrenamtliche rechtliche Betreuer
(i.S. 88 1896 ff BGB) oder als ehrenamtliche Pfleger (i.S.

§§ 1909 ff BGB) eine Aufwandsentschdadigung nach § 1835a
BGB erhalten, gilt ebenfalls der o.g. Steuerfreibetrag. Dieser

wirkt sich hier allerdings nur insoweit aus, als er nicht bereits
fir Einnahmen aus ehrenamtlicher Tatigkeit als Ubungsleiter,
Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren neben-
beruflichen Tatigkeiten bzw. als Kiinstler oder Pflegekraft in
Anspruch genommen wird; ein Rickgriff auf den Ehrenamts-
freibetrag ist fiir diesen Personenkreis ausgeschlossen.

Umsatzbeteiligungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Umzugskostenvergiitungen

sind kein Arbeitsentgelt, wenn sie aus 6ffentlichen Kassen
gezahlt werden. Umzugskostenvergiitungen privater Arbeit-
geber sind bis zur Hohe der Betrdge, die nach dem Bundes-
umzugskostenrecht als Umzugskostenvergtitung hochstens
gezahlt werden kdnnten, ebenfalls kein Arbeitsentgelt, wenn
der Umzug beruflich veranlasst ist.

Unfallverhiitungspramien

Bar- oder Sachzuwendungen des Arbeitgebers fiir die sorg-
faltige Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften gehoren
zum Arbeitsentgelt (auch im Rahmen eines Sicherheitswett-
bewerbes); s. auch ,Sachpramien”.

Unfallversicherungsbeitrage

zur gesetzlichen Unfallversicherung und zu einer Reiseun-
fallversicherung sind kein Arbeitsentgelt. Ebenfalls kein Arbeits-
entgelt sind Versicherungsbeitrage des Arbeitgebers zu von
ihm abgeschlossenen freiwilligen Unfallversicherungen seiner
Arbeitnehmer, wenn diesen keine eigenen Anspriiche gegen
das Versicherungsunternehmen eingerdumt werden.

Fir Beitrdge zu Unfallversicherungen, bei denen der Arbeit-
nehmer einen unmittelbaren Versicherungsanspruch gegen-
Uber dem Versicherungsunternehmen hat, gilt Folgendes:

® Vom Arbeitgeber gezahlte oder dem Arbeitnehmer er-
setzte Beitrdge zu einer Berufsunfallversicherung, mit der
nur Unfalle im beruflichen Bereich (einschlieBlich der Un-
falle auf dem Weg von und zu der Tatigkeitsstatte) abge-
sichert werden, gehdren in voller Hohe zum Arbeitsentgelt.
Wird durch die Berufsunfallversicherung auch das Unfall-
risiko auf Dienstreisen abgedeckt, sind als Ersatz von Reise-
nebenkosten 40 % des Gesamtbeitrags kein Arbeitsentgelt.
Die restlichen 60 % stellen Arbeitsentgelt dar.

® Vom Arbeitgeber gezahlte oder dem Arbeitnehmer er-
setzte Beitrage fiir eine Gesamtunfallversicherung, die
auch das Risiko von Unfallen auBerhalb des beruflichen
Bereichs abdeckt, gehdren ebenfalls in voller Hohe zum
Arbeitsentgelt. Werden durch die Gesamtunfallversiche-
rung auch Unfallrisiken auf Dienstreisen abgesichert,
sind von dem Gesamtbeitrag 20 % als Reisenebenkosten
kein Arbeitsentgelt.
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Soweit Beitrage zu Gruppenunfallversicherungen zwar lohn-
steuerpflichtig sind, aber pauschal versteuert werden kénnen
(Steuersatz 20 %), stellen sie ebenfalls kein Arbeitsentgelt dar;
s.,Zukunftssicherungsleistungen” (Pkt. 4).

Unterhaltsgeldzuschiisse gehoren zum Arbeitsentgelt.
Unterstiitzung(sleistung)en s.,,Beihilfen”.
Urlaubsabgeltungen gehdren zum Arbeitsentgelt.

Dies gilt vor dem Hintergrund gednderter hochstrichterlicher
Rechtsprechung auch fiir Urlaubsabgeltungen nach Beendi-
gung der Beschaftigung durch Tod des Arbeitnehmers, sofern
sie nach dem 22. Januar 2019 gezahlt werden. Diese Urlaubsab-
geltungen erfiillen einen wahrend der Beschdftigung erwor-
benen Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers und stellen so-
mit einmalig gezahltes Arbeitsentgelt dar.

Urlaubsgelder sind Arbeitsentgelt.

Urlaubszuschiisse

"

s.,Erholungsbeihilfen’, ,Ferienbeihilfen”.

Verbesserungsvorschlige
s.,Pramien’, ,Sachpramien”.

Vereinsbeitrdge s.,Mitgliedsbeitrage”

Verletztengeldzuschiisse

des Arbeitgebers fir die Zeit des Verletztengeldbezugs aus
der gesetzlichen Unfallversicherung sind lohnsteuerpflichtig,
aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung,
wenn sie zusammen mit dem Verletztengeld das Netto-
arbeitsentgelt um mehr als 50,00 EUR nicht Gbersteigen.

Vermachtnisse
des Arbeitgebers zugunsten seiner Arbeitnehmer stellen kein
Arbeitsentgelt dar.

Vermittlungsprovisionen
an Arbeitnehmer im Bank- und Versicherungsgewerbe geho-
ren zum Arbeitsentgelt.

Vermogensbeteiligungen
s.,Mitarbeiterkapitalbeteiligungen”

Vermogenswirksame Leistungen gehoren zum Arbeitsentgelt;

"

s. aber auch ,Krankengeldzuschiisse’, ,Krankentagegeld-

zuschiisse”, Verletztengeldzuschiisse,,Ubergangsgeld-
zuschusse”
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Verpflegungskostenzuschiisse

an Arbeitnehmer, die typischerweise nur an standig wechseln-
den Tatigkeitsstatten oder auf einem Fahrzeug tatig werden,
z.B. Berufskraftfahrer, Linienbusfahrer, sind kein Arbeitsentgelt
fur Kalendertage,

® andenen die Abwesenheit von der Wohnung mehr als
8 Stunden betragt und der Verpflegungszuschuss
14,00 EUR nicht ibersteigt,

® andenen der Arbeitnehmer vor oder nach einer aus-
wiértigen Ubernachtung an- oder abreist (An- und Abreise-
tage) ohne Priifung einer Mindestabwesenheit und
der Verpflegungszuschuss 14,00 EUR nicht Gibersteigt.

Werden diese Auswartstatigkeiten von der ersten Tatigkeits-
statte (z.B. Betrieb des Arbeitgebers) aus angetreten, beginnt
die Abwesenheitsdauer mit Verlassen dieses Geldandes.

Soweit hohere Verpflegungskostenzuschiisse mit dem Pausch-
steuersatz von 25 % pauschal versteuert werden kénnen und
keine Regelbesteuerung durchgefiihrt wird, liegt ebenfalls
kein Arbeitsentgelt vor.

Versicherungspramien s.,Zukunftssicherungsleistungen”,
Verwarnungsgelder s.,Geldbuf3en”.
Vorruhestandsgeldzahlungen gehdren zum Arbeitsentgelt.
Vorsorgekuren s.,Kurkosten”.

Vorsorgeuntersuchungen

Sofern Vorsorgeuntersuchungen aus ganz Giberwiegend
betrieblichen Griinden auf Veranlassung des Arbeitgebers
unentgeltlich durchgefiihrt werden, stellt der geldwerte
Vorteil kein Arbeitsentgelt dar.

Warengutscheine

Zuwendungen des Arbeitgebers z.B. in Form von Tankkarten
bzw. Tank- oder Geschenkgutscheinen stellen insoweit kein
Arbeitsentgelt dar, als es sich steuerrechtlich um Sachbeziige
und nicht um Barlohn handelt und die Freigrenze von
50,00 EUR (bis 2021: 44,00 EUR) im Kalendermonat nicht
Uberschritten wird. Die Gutscheine missen zusétzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewdhrt werden.

Geschenkgutscheine bzw. aufladbare Geschenkkarten dirfen
ausschlief3lich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen
vom Aussteller des Gutscheins oder von einem begrenzten
Kreis von Akzeptanzstellen berechtigen. Auch ein Gutschein
fuir ein begrenztes Warensortiment kann begtinstigt sein.
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(Geld-)Karten mit einer Barauszahlungs- oder Wandlungsfunktion
in Geld, beispielsweise flr unbaren Zahlungsverkehr oder
PayPal, stellen keine Sachbezlige dar. Das Bundesfinanzminis-
terium hat mit Datum vom 13. April 2021 ein umfangreiches
Schreiben zur Abgrenzung zwischen einer Geldleistung und
einem Sachbezug verdffentlicht.

Warenrabatte s.,Belegschaftsrabatte”.
Waschgeld fiir Kaminkehrer ist Arbeitsentgelt.
Wasserzuschldage gehoren zum Arbeitsentgelt.
Wechselschichtzulagen stellen Arbeitsentgelt dar.

Wegegelder an z.B. Wald- oder StraBenbauarbeiter gehdren
zum Arbeitsentgelt, soweit sie nicht als Reisekosten lohnsteu-
erfrei bleiben.

Wegezeitvergiitungen

an Arbeitnehmer mit einer Auswartstatigkeit auf typischerwei-
se standig wechselnden Tatigkeitsstatten im Baugewerbe sind
als pauschaler Ersatz von Verpflegungsmehraufwendungen
bis zu 14,00 EUR kein Arbeitsentgelt, wenn der Arbeitnehmer
aus ausschlieBlich beruflichen Griinden mehr als 8 Stunden
von seiner Wohnung abwesend ist.

Weihnachtszuwendungen
sind in bar sowie als Sachzuwendungen Arbeitsentgelt.

Weiterbildungskosten s.,Fortbildungskosten”.

Werbepramien
an Zeitungsaustrager fir die Werbung neuer Kunden gehoren
zum Arbeitsentgelt.

Werkswohnungen s.,Sachbeziige” (vgl. A. IV).
Werkzeuggelder sind kein Arbeitsentgelt, wenn sie

® dieregelmaBigen Absetzungen fiir Abnutzung,

® die Ublichen Betriebs-, Instandhaltungs- und Instand-
setzungskosten sowie

® die Kosten der Beférderung zwischen Wohnung/Betrieb
und Einsatzstelle

der Werkzeuge abgelten. Entschadigungen fur Zeitaufwand
des Arbeitnehmers (z.B. fiir die ihm obliegende Reinigung
und Wartung der Werkzeuge) sind Arbeitsentgelt. Musik-
instrumente, Schreibmaschinen, Computer, Diktiergerate,
Fotoausriistungen u. A. gehéren im Ubrigen nicht zu den
Werkzeugen in diesem Sinne.
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Wertguthaben

Vereinbarungen Uber flexible Arbeitszeitregelungen sehen
haufig bereits bei ihrem Abschluss flr den Fall, dass Wertgut-
haben wegen

® Beendigung der Beschiftigung aufgrund verminderter
Erwerbsfahigkeit,

® Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen
Alters beansprucht werden kann oder

® desTodes des Arbeitnehmers

nicht mehr fir Zeiten einer Freistellung von der Arbeits-
leistung verwendet werden kdnnen, eine Verwendung fiir
Zwecke der betrieblichen Altersversorgung vor. Das bei
Eintritt dieser Falle zur betrieblichen Altersversorgung
verwendete Wertguthaben stellt kein Arbeitsentgelt dar.

Dies gilt allerdings nicht fuir Vereinbarungen, die nach dem
13. November 2008 abgeschlossen worden sind, dann liegt
Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung vor.

Wettbewerbsverbotsentschdadigungen

fur Zeiten nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses sind
lohnsteuerpflichtig, aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung.

Wintergeld

Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhaltnis in der Schlechtwetter-
zeit nicht aus witterungsbedingten Griinden gekiindigt wer-
den kann, haben in der Bauwirtschaft einen erganzenden An-
spruch auf umlagefinanziertes Wintergeld. Das Wintergeld
gliedert sich in folgende Leistungen:

® Zuschuss-Wintergeld flr Ausfallstunden, die durch die Auf-
I6sung von Arbeitszeitguthaben abgedeckt werden, und

® Mehraufwands-Wintergeld fir die in der Forderzeit ge-
leisteten Arbeitsstunden

Das Zuschuss-Wintergeld wird im Bauhauptgewerbe, im Dach-
deckerhandwerk sowie in den Betrieben des Gerustbaus fiir
jede ausgefallene Stunde gezahlt. Das Mehraufwands-Winter-
geld wird fir die in der Férderzeit geleisteten Arbeitsstunden
gezahlt. Beide Leistungen stellen kein Arbeitsentgelt dar.

Witwengelder

Sofern Zahlungen an die Witwe aufgrund eines friiheren
Dienstverhéltnisses des Ehemannes geleistet werden, sind
sie lohnsteuerpflichtig, aber kein Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung.

Zdhlgelder sind ebenso wie Fehlgeldentschadigungen bis
zum Betrag von 16,00 EUR monatlich kein Arbeitsentgelt.
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Zehrgelder

an sténdig im AuBlendienst beschaftigte Arbeitnehmer sind
kein Arbeitsentgelt, wenn sie lohnsteuerfreie Reisekosten-
vergltungen darstellen; s. auch ,Ausldsungen”.

Zeitungen

die Arbeitnehmer von Zeitungsverlagen kostenlos erhalten,
sind kein Arbeitsentgelt, soweit der Rabattfreibetrag von
1.080,00 EUR jahrlich nicht Giberschritten wird.

Zeitzuschlage gehoren zum Arbeitsentgelt, soweit sie nicht
als Zuschlage fiir Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit lohn-
steuerfrei bleiben.

Zinsersparnisse

bei unverzinslichen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehen
stellen kein Arbeitsentgelt dar, wenn am Ende des Lohnzah-
lungszeitraums die Summe der noch nicht getilgten Darlehen
2.600,00 EUR nicht Ubersteigt.

Erhélt der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein unver-
zinsliches oder zinsverbilligtes Darlehen, welches 2.600,00 EUR
Ubersteigt, ist Vergleichsmalstab fiir einen geldwerten Vorteil
(Zinsvorteil) regelmaBig der mit 96 % anzusetzende markt-
Ubliche Zinssatz am Ort des Arbeitgebers. Unterschreitet der
Zinssatz des Arbeitgeberdarlehens den so ermittelten Ver-
gleichsmal3stab, ist die sich durch die Zinsdifferenz ergebende
Ersparnis als geldwerter Vorteil dem Arbeitsentgelt zuzurech-
nen. Der bei Vertragsabschluss heranzuziehende Zinssatz ist
grundsatzlich fir die gesamte Laufzeit maBgeblich; s. auch
,Belegschaftsrabatte”.

Zukunftssicherungsleistungen

1. aufgrund gesetzlicher Verpflichtung
Zukunftssicherungsleistungen, die der Arbeitgeber aufgrund
gesetzlicher Verpflichtung zu zahlen hat (z.B. Arbeitgeberan-
teile an den Sozialversicherungsbeitragen fiir versicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeberzuschuss zur
freiwilligen oder privaten Krankenversicherung und zur sozia-
len oder privaten Pflegeversicherung), sind kein Arbeitsentgelt;
s.auch ,Arbeitgeberzuschiisse”.

2. Betriebliche Altersversorgung

a) Direktzusage/Unterstiitzungskassenversorgung

Die Direktzusage einer Betriebsrente oder die Zusage einer
Unterstiitzungskassenversorgung durch den Arbeitgeber ist
kein Arbeitsentgelt. Auch der wahrend des Beschaftigungsver-
héltnisses eingesetzte Versorgungsaufwand (Riickstellungen)
stellt kein Arbeitsentgelt dar. Entgeltteile, die durch Entgelt-
umwandlung fir eine Direktzusage oder Unterstltzungs-
kassenversorgung verwendet werden, sind ebenfalls kein
Arbeitsentgelt, soweit sie 4 % der jahrlichen Beitragsbemes-
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sungsgrenze (West) der allgemeinen Rentenversicherung
(flir 2024: 3.624,00 EUR/Jahr) nicht Ubersteigen.

b) Beitrdge fiir eine Direktversicherung

Seit dem 1. Januar 2005 sind Beitrage des Arbeitgebers aus
einem ersten Dienstverhaltnis flr eine Direktversicherung
zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung bis zur Hohe von 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze (West) der allgemeinen Rentenversicherung (fiir 2024:
3.624,00 EUR/Jahr) kein Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung
(unabhangig von der Steuerfreiheit bis zur Hohe von

8 % der Beitragsbemessungsgrenze).

Voraussetzung hierfiir ist, dass bei der Direktversicherung
eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditats- oder
Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente
oder eines Auszahlungsplans vorgesehen ist. Die Moglich-
keit, spater eine Einmalkapitalzahlung wahlen zu kénnen,
schlief3t die Steuerfreiheit bzw. Beitragsfreiheit nicht aus.

Bei einem Arbeitgeberwechsel im Laufe eines Kalenderjahres
kann im Ubrigen im neuen (ersten) Dienstverhiltnis der Frei-
betrag erneut in Anspruch genommen werden.

Fur vor dem 1. Januar 2005 erteilte Versorgungszusagen (Alt-
zusagen) kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer fiir Beitrdge an
eine Direktversicherung weiterhin mit dem Pauschsteuersatz
von 20 % der Beitrdge erheben, wenn

® die Beitrage die Voraussetzungen fiir die Steuerfreiheit
nicht erfiillen (keine Kapitaldeckung) oder

® wenn die Voraussetzungen fiir die Steuerfreiheit vorliegen
und wenn vor dem 1. Januar 2018 zuldssigerweise mindes-
tens ein Beitrag mit 20 % pauschal besteuert wurde (nach
§ 40b Abs. 1 und 2 EStG a.F.). In diesen Féllen ist eine
Pauschalbesteuerung auch ohne ausdriickliche Verzichts-
erklarung des Arbeitnehmers maoglich.

Pauschalierungsfahig sind Beitrdge bis zu 1.752,00 EUR im
Kalenderjahr (Altregelung). Diese pauschal versteuerten Zu-
kunftssicherungsleistungen stellen, wenn der Arbeitgeber
insoweit keine Regelbesteuerung vornimmt, kein Arbeitsentgelt
dar. Dies setzt voraus, dass sie zusatzlich zu Léhnen oder Ge-
haltern gewahrt werden, was immer dann erfiillt ist, wenn

® essich bei den Beitrdgen und Zuwendungen um zusatz-
liche Leistungen des Arbeitgebers handelt, die neben
dem laufenden Lohn oder Gehalt gezahlt werden oder

® die Beitrdge und Zuwendungen aus Sonderzuwendungen
finanziert werden, wobei zu beachten ist, dass Umwand-
lungen von Arbeitsentgelt steuerlich nur fiir kiinftiges
Arbeitsentgelt anerkannt werden.
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Im Ubrigen darf der beitragspflichtige Teil der Sonderzu-
wendungen nicht um die Pauschalsteuer gekiirzt werden,
wenn der Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Innenverhéltnis
die Pauschalsteuer auf den Arbeitnehmer abwalzt. Soweit
die vorgenannten Leistungen vom laufenden Arbeitsentgelt
abgezweigt werden (sog. Lohn- bzw. Gehaltsumwand-
lungen), sind sie in voller Hohe dem Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen.

¢) Pensionskasse

Die Zuwendungen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse
kdnnen entweder pauschal versteuert werden oder nach
dem Einkommensteuergesetz steuerfrei sein. Fir die Steuer-
freiheit und die Arbeitsentgelteigenschaft gelten die Aus-
fihrungen unter b analog, und zwar auch, soweit die
Zuwendungen an die Pensionskasse aus einer Entgelt-
umwandlung stammen.

Seit dem 1. Januar 2005 ist die Lohnsteuerpauschalierung
mit 20 % der Beitrdge nur noch maoglich fiir Arbeitgeber-
zuwendungen aus einem ersten Dienstverhadltnis zum
Aufbau einer nicht kapitalgedeckten - somit umlagefinan-
zierten — betrieblichen Altersversorgung an eine Pensions-
kasse bis zu 1.752,00 EUR/Jahr. Dies sind regelmaBig Umla-
gen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander
(VBL) oder an eine kommunale oder kirchliche Zusatzvers-
orgungskasse.

Fir den Bereich der kapitalgedeckten betrieblichen Altersver-
sorgung wurde die Moglichkeit der Pauschalversteuerung mit
Wirkung vom 1. Januar 2005 aufgehoben; werden die Beitrdage
jedoch aufgrund einer solchen vor dem 1. Januar 2005 er-
teilten Versorgungszusage (Altzusage) geleistet, bleibt die
Moglichkeit der Pauschalversteuerung bestehen. Seit 2018 ist
jedoch zu beachten, dass die nach § 40b EStG a.F. pauschal
besteuerten Beitrdge an Pensionskassen und fiir Direktver-
sicherungen das zur Verfligung stehende maximal steuerfreie
Volumen von 8 % mindern. Folglich ist diese Pauschal-
besteuerung nicht erst nach Ubersteigen des steuerfreien
Hochstbetrages von 8 % mdglich, sondern solche Beitrdage
mindern das zur Verfligung stehende steuerfreie Volumen.
Ubersteigen die Beitridge zur kapitalgedeckten betrieblichen
Altersversorgung den (ggf. verminderten) steuerfreien
Hochstbetrag von 8 %, sind sie insoweit individuell zu
besteuern. Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zur
Pauschalierung unter b entsprechend.

Seit dem 1. Januar 2008 sind laufende Zuwendungen des
Arbeitgebers aus einem ersten Dienstverhaltnis an eine Pen-
sionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten (also
einer umlagefinanzierten) betrieblichen Altersversorgung
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steuerfrei, vorausgesetzt, dass die Auszahlung der zugesagten
Alters-, Invaliditats- oder Hinterbliebenenversorgung in Form
einer Rente oder eines Auszahlungsplans vorgesehen ist.

Zuwendungen sind im Kalenderjahr 2024 bis zu 3 % der
Beitragsbemessungsgrenze (West) der allgemeinen Renten-
versicherung steuerfrei (2.718,00 EUR). Erhebt dieselbe Ver-
sorgungseinrichtung sowohl Zuwendungen/Umlagen als
auch Beitrdge im Kapitaldeckungsverfahren, mindern die
steuerfreien Betrdge zur kapitalgedeckten betrieblichen
Altersversorgung den Hochstbetrag von 3 %. Allerdings bleibt
die Méglichkeit einer Pauschalbesteuerung. Die steuerfreien
Zuwendungen sind, soweit sie zusatzlich zum laufenden
Arbeitsentgelt gewdhrt werden, kein Arbeitsentgelt.

d) Pensionsfonds

Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem ersten Dienst-
verhaltnis an einen Pensionsfonds sind — auch wenn sie aus
einer Entgeltumwandlung stammen - bis zur Hohe von

4 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) der allgemeinen
Rentenversicherung (fir 2024: 3.624,00 EUR/Jahr) kein
Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung (unabhéngig von
der Steuerfreiheit bis zur Hohe von 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze).

HINWEIS:
die in den vorgenannten Durchfiihrungswegen (a bis d) auf-

Abfindungen von Versorgungsanwartschaften,

gebaut wurden, stellen seit dem 1. Juli 2016 grundsatzlich
kein Arbeitsentgelt mehr dar. In der Kranken- und Pflege-
versicherung kommt allerdings Beitragspflicht als Versor-
gungsbezug in Betracht.

e) Mehrere Durchfiihrungswege

Der vorgenannte Freibetrag gilt grundsatzlich fiir jeden
Durchfiihrungsweg der betrieblichen Altersversorgung.
Werden jedoch Direktzusage und Unterstiitzungskassenver-
sorgung oder Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktver-
sicherung nebeneinander praktiziert, kann der Freibetrag in
den Durchfiihrungswegen Direktzusage bzw. Unterstiitzungs-
kassenversorgung einerseits und in den Durchfiihrungswegen
Pensionskasse, Pensionsfonds bzw. Direktversicherung
andererseits jeweils nur einmal beriicksichtigt werden.

3. Hinzurechnungsbetrag

Die steuerfreien umlagefinanzierten sowie die pauschal
versteuerten Zukunftssicherungsleistungen sind bis zur
Hohe von 2,5 % (héchstens in Hohe des fiir die Versorgungs-
regelung geltenden Umlagesatzes) des fiir ihre Bemessung
mafgeblichen Entgelts dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen,
wenn die Versorgungsregelung mindestens bis zum 31. De-
zember 2000 eine allgemein erreichbare Gesamtversorgung
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von mindestens 75 % des gesamtversorgungsfahigen Entgelts
und nach Eintritt des Versorgungsfalles eine Anpassung nach
MaBgabe der Entwicklung der Arbeitsentgelte im Bereich
der entsprechenden Versorgungsregelung oder gesetzlicher
Versorgungsbeziige vorsehen. Der Hinzurechnungsbetrag
ist allerdings maximal aus einem Betrag von 100,00 EUR zu
bilden. Ubersteigen die steuerfreien und die pauschal ver-
steuerten Zukunftssicherungsleistungen diesen Grenzbetrag
dann gehort der Ubersteigende Betrag in voller Hohe zum
Arbeitsentgelt. Der Hinzurechnungsbetrag ist im Ubrigen

um monatlich 13,30 EUR zu vermindern.

Der Betrag von 13,30 EUR ist fur jeden Monat des Jahres in
Abzug zu bringen, wenn und soweit in den einzelnen Mona-
ten ein Hinzurechnungsbetrag vorhanden ist. Das gilt auch
dann, wenn die Beschaftigung im Laufe eines Monats beginnt
oder endet oder fiir einen Teil des Monats Beitragsfreiheit be-
steht. Ein nicht ausgeschopfter Teil des Abzugsbetrages kann
nicht auf andere Monate libertragen werden.

Sind die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Zu-
kunftssicherungsleistungen nur bis zu einem bestimmten
monatlichen (Hochst-)Betrag pauschal und der ibersteigende
Betrag vom Arbeitnehmer individuell versteuert, gehort der
individuell versteuerte Teil der Zukunftssicherungsleistungen
zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt.

4. Beitrdige fiir eine Gruppenunfallversicherung

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den ersetzten Bei-
tragen flr eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers oder
von Beitragen fiir eine vom Arbeitgeber abgeschlossene Un-
fallversicherung mit eigenen Anspriichen des Arbeitnehmers
gegen das Versicherungsunternehmen mit einem Pausch-
steuersatz von 20 % erheben, wenn mehrere Arbeitnehmer
gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag versichert
sind.

Wird durch die Gruppenunfallversicherung auch das Unfall-
risiko auf Dienstreisen abgedeckt, sind bei einer Berufsunfall-
versicherung nur 60 % des Gesamtbeitrags, bei einer Gesamt-
unfallversicherung nur 80 % des Gesamtbeitrags anzusetzen,
weil die anderen Beitragsanteile den steuerfreien Reiseneben-
kosten zugeordnet werden (s.,Unfallversicherungsbeitrage”).
Der Pauschalbesteuerung unterliegen die steuerpflichtigen
Arbeitgeberbeitrage einschlieBlich Versicherungsteuer.
Sofern der Arbeitgeber von der Méglichkeit der Pauschal-
besteuerung Gebrauch macht, stellen die pauschal ver-
steuerten Beitrdge kein Arbeitsentgelt dar.

5. Betriebliche Krankenversicherung

Fur nach 2013 endende Lohnzahlungszeitraume und fir
sonstige Bezlige, die nach 2013 zuflieen, galt bislang unein-
geschrankt folgender Grundsatz: Zuwendungen des Arbeitge-
bers zu einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV), die
vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer zugunsten des Ar-
beitnehmers als versicherter Person abgeschlossen wurde,
sind steuerrechtlich als Barlohnzuwendungen zu bewerten.
Gleiches galt, wenn der Arbeitnehmer Versicherungsnehmer
ist und der Arbeitgeber dessen Beitrdge Ubernimmt. Zuwen-
dungen des Arbeitgebers zu einer bKV stellten daher — auch
im Falle der Pauschalbesteuerung — Arbeitsentgelt dar.

Auf Grund zweier BFH-Urteile ist seit 2019 bei der Gewahrung

von Krankenversicherungsschutz durch den Arbeitgeber jedoch

erganzend zu beachten:

® SchlieB3t der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer fiir seine
Arbeitnehmer eine Zusatzkrankenversicherung ab, handelt
es sich um Sachlohn und die Anwendung der 50 EUR-Frei-
grenze ist moglich. In diesem Fall liegt kein Arbeitsentgelt
im Sinne der Sozialversicherung vor. Gleiches gilt Gbrigens
auch dann, wenn der Krankenversicherungsschutz vom
Arbeitnehmer selbst abgeschlossen wurde; entscheidend
ist, ob ein auf den Krankenversicherungsschutz gerichtetes
arbeitsvertragliches Versprechen erfillt wird.

® Leistet der Arbeitgeber nur einen Barzuschuss zu einer vom
Arbeitnehmer selbst abgeschlossenen Zusatzkrankenversi-
cherung und wird lediglich die Inanspruchnahme eines un-
verbindlichen Angebotes auf Krankenversicherungsschutz
vom Arbeitgeber finanziell bezuschusst, fehlt es an dem er-
forderlichen arbeitsvertraglichen Versprechen. Die Folge:
Es liegt Barlohn vor und die 50 EUR-Freigrenze ist nicht
anzuwenden. Der Zuschuss ist Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung.

6. Sanierungsgelder

Pauschale Sanierungsgelder zur Deckung eines finanziellen
Fehlbetrags von Versorgungskassen, die eine Gesamtver-
sorgung (siehe Pkt. 3) vorsehen, sind kein Arbeitsentgelt.

Zuschlage

fir Uberstunden und fiir Arbeitsleistungen zu ungiinstigen
Zeiten gehdren grundsatzlich zum Arbeitsentgelt. Das gilt auch
fur Lohnzuschlage, die wegen der Besonderheit der Arbeit
gezahlt werden, z.B. Erschwernis-, Hitze-, Gefahren- oder
Schmutzzuschlage; s. aber auch ,Zuschlage fiir Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit”

Zuschuss-Wintergeld ist kein Arbeitsentgelt.






Wir beraten Sie ausfiihrlich.

Firmenservice der IKK gesund plus
Umfassungsstrale 85, 39124 Magdeburg

@ IKK gesund plus, 39092 Magdeburg
. 0391 2806-3250

iIH 0391 2806-3299

£9 firmenservice@ikk-gesundplus.de

Wir sind immer fiir Sie da.

0800 8579840

. =
(24 Stunden zum Nulltarif)

www.ikk-gesundplus.de
info@ikk-gesundplus.de

[

Mehr Leistung. Mehr Service.



	Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung
	Vorwort
	A. Begriff „Arbeitsentgelt“
	I. Allgemeines
	 II. Lohnsteuerfreibeträge
	III. Pauschal besteuerte Bezüge
	IV. Sachbezüge
	V. Nettoarbeitsentgelt 

	B. Arbeitsentgelt-ABC

